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Verordnung
uber die Berufsausbildung
zum Mediengestalter Digital und Print
und zur Mediengestalterin Digital und Print
(Digital- und Print-Mediengestalter-Ausbildungsverordnung -
DuPMedAusbV)*

Vom 15. Mai 2023

Auf Grund

— des §4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 4. Mai 2020 (BGBI. |1 S.920) in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zustandigkeitsan-
passungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBI. | S. 3165) und dem Organisationserlass
vom 8. Dezember 2021 (BGBI. | S.5176) sowie

— des §25 Absatz 1 Satz 1 der Handwerksordnung, der zuletzt durch Artikel 2 Nummer 1
des Gesetzes vom 9. November 2022 (BGBI. | S.2009) ge&ndert worden ist,

verordnet das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fur Bildung und Forschung:

Abschnitt 1
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung

§1
Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes
Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung des Mediengestalters Digital und Print
und der Mediengestalterin Digital und Print wird staatlich anerkannt nach
1. §4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes und

2. §25 der Handwerksordnung zur Ausbildung fir das Gewerbe nach Anlage B Ab-
schnitt 1 Nummer 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexogra-
fen) der Handwerksordnung.

§2

Dauer der Berufsausbildung

Die Berufsausbildung dauert drei Jahre.

* Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des §4 des Berufsbildungsgesetzes und des §25 der Hand-
werksordnung. Die Ausbildungsordnung und der damit abgestimmte, von der Standigen Konferenz der Kultusminister der Léander
in der Bundesrepublik Deutschland beschlossene Rahmenlehrplan fiir die Berufsschule werden demnéchst im amtlichen Teil des
Bundesanzeigers verdffentlicht.



§3

Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (An-
lage) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten.

(2) Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie im Ausbildungsrahmenplan vorge-
geben ist, darf von den Ausbildenden abgewichen werden, wenn und soweit betriebsprakti-
sche Besonderheiten oder Griinde, die in der Person des oder der Auszubildenden liegen,
die Abweichung erfordern.

(3) Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten sol-
len von den Ausbildenden so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche
Handlungsfahigkeit nach § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die berufliche
Handlungsfahigkeit schlieBt insbesondere selbststédndiges Planen, Durchfiihren und Kon-
trollieren bei der Austbung der beruflichen Aufgaben ein.

§4
Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild
(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:

1. fachrichtungstibergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Féhig-
keiten,

2. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten in der Fachrichtung
a) Projektmanagement,
b) Designkonzeption,
c) Printmedien oder
d) Digitalmedien,
wobei in der Fachrichtung Printmedien eine der fachrichtungsspezifischen Wahlqualifi-

kationen nach Absatz 6 und in der Fachrichtung Digitalmedien eine der fachrichtungs-
spezifischen Wahlqualifikationen nach Absatz 8 auszuwahlen ist,

3. sofern die Fachrichtung Printmedien oder Digitalmedien gewahlt wird: berufsprofilge-
bende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten in der gewahlten Wahlqualifikation so-
wie

4. fachrichtungsitbergreifende integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fa-
higkeiten.

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten sind in Berufsbildpositionen und Wahlqualifi-
kationen geblndelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der fachrichtungsibergreifenden berufsprofilgebenden Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fahigkeiten sind:

1. Planen und Organisieren von Arbeitsprozessen,

2. Gestalten von Medien,

3. Erstellen, Bearbeiten und Beurteilen von Bild- und Grafikdaten,



4. Erstellen ausgabespezifischer Produktionsdaten und

5. Planen und Organisieren von Projekten.
(3) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahig-
keiten in der Fachrichtung Projektmanagement sind:

1. Analysieren von Bedarfen und auftragsbezogenes Beraten,

2. Entwickeln von Marketing- und KommunikationsmaBnahmen,

3. kaufménnisches Bearbeiten von Auftragen,

4. Prasentieren von Angeboten und Konzepten sowie

5. Konzipieren, Durchfihren und AbschlieBen von Projekten.
(4) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahig-
keiten in der Fachrichtung Designkonzeption sind:

1. Analysieren von Kundenauftragen und gestalterischen Bedarfen,

2. Entwickeln von Ideen,

3. Visualisieren von Entwtrfen und Prototypen,

4. Entwickeln und Prasentieren von Designkonzepten sowie

5. Vorbereiten der Umsetzung von Designkonzepten.
(5) Die Berufsbildpositionen der wahlqualifikationsiibergreifenden berufsprofilgebenden
Fertigkeiten, Kenntnisse und Féhigkeiten in der Fachrichtung Printmedien sind:

1. Aufbereiten von Produktionsdaten fir unterschiedliche Druckverfahren,

2. Anwenden von Farbmanagement und

3. Umsetzen von Qualitatssicherung.

(

Die Fachrichtung Printmedien beinhaltet folgende Wahlqualifikationen:
. Produzieren von Medienprodukten in konventionellen Druckverfahren,
. Produzieren mit personalisierten und variablen Daten im Digitaldruck,

6)

y
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3. Erstellen von Reinzeichnungen,

4. Erstellen von Fotografien und Videos,

5. Erstellen von 3D-Grafiken und 3D-Bewegtbildern oder
6

. Produzieren von crossmedialen Medien.
(7) Die Berufsbildpositionen der wahlqualifikationsiibergreifenden berufsprofilgebenden
Fertigkeiten, Kenntnisse und Féhigkeiten in der Fachrichtung Digitalmedien sind:
1. Gestalten von Digitalmedien,
2. Strukturieren und Programmieren von Digitalmedien sowie
3. Erstellen von Prototypen und Steuern von Ausgabeprozessen.

(8) Die Fachrichtung Digitalmedien beinhaltet folgende Wahlqualifikationen:
1. Produzieren von interaktiven Medien,
2. Produzieren von audiovisuellen Medien,



3. datenbankgestitztes Produzieren von Medien,

4. Erstellen von Fotografien und Videos,

5. Erstellen von 3D-Grafiken und 3D-Bewegtbildern oder

6. Produzieren von crossmedialen Medien.
(9) Die Berufsbildpositionen der fachrichtungsibergreifenden, integrativ zu vermittelnden
Fertigkeiten, Kenntnisse und Féhigkeiten sind:

1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
. Umweltschutz und Nachhaltigkeit,
. digitalisierte Arbeitswelt,
. Kommunizieren und Kooperation férdern sowie
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. Einhalten der rechtlichen Grundlagen der Medienproduktion.

§5
Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben spéatestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Aus-
bildungsrahmenplans fir jeden Auszubildenden und fir jede Auszubildende einen Ausbil-
dungsplan zu erstellen.

Abschnitt 2
Zwischenpriifung

§6
Zeitpunkt

(1) Die Zwischenprifung soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden.

(2) Den Zeitpunkt legt die zustandige Stelle fest.

§7
Inhalt
Die Zwischenprufung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan fir die ersten 18 Monate genannten Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fahigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs-
rahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fahigkeiten entspricht.



§8

Priufungsbereiche

Die Zwischenprufung findet in den folgenden Prifungsbereichen statt:

1.

2.

,Gestaltungsgrundlagen anwenden, Medienproduktionen planen und organisieren”
und

»Medienprodukte gestalten und realisieren®.

§9

Prifungsbereich ,Gestaltungsgrundlagen anwenden, Medienproduktionen planen

und organisieren

(1) Im Prifungsbereich ,,Gestaltungsgrundlagen anwenden, Medienproduktionen planen
und organisieren“ hat der Prifling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1.
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Aspekte der Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu berticksichtigen,

Arbeitsschritte zu planen und die Auswahl der Arbeitsmittel zu begrtinden,
Projekte zu organisieren und Kundinnen und Kunden zu beraten,
Kommunikationskonzepte zu erstellen,

gestalterische Grundlagen einzusetzen,

typografische Grundlagen anzuwenden,

Bild- und Grafikdaten zu beurteilen und

die Aufbereitung von Daten flr verschiedene Ausgabeprozesse zu beschreiben.

(2) Die Aufgaben missen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 120 Minuten.

§10
Priifungsbereich ,Medienprodukte gestalten und realisieren“

(1) Im Prufungsbereich ,Medienprodukte gestalten und realisieren“ hat der Prifling nachzu-
weisen, dass er in der Lage ist,

1.

2.
3.

Print- und Digitalmedienprodukte zu konzipieren und nach Kundenvorgaben zu gestal-
ten,

Bilder, Fonts und Grafiken aufzubereiten und
Produktionsdaten ausgabespezifisch zu erstellen.

(2) Der Priifling hat ein Prifungsstlick zu erstellen.

(3) Die Prufungszeit betragt 7 Stunden.



Abschnitt 3
Abschluss- oder Gesellenpriifung in der Fachrichtung Projektmanagement

§11
Zeitpunkt

(1) Die Abschluss- oder Gesellenprifung findet am Ende der Berufsausbildung statt.

(2) Den Zeitpunkt legt die zusténdige Stelle fest.

§12
Inhalt
Die Abschluss- oder Gesellenprtfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) Abschnitt A, B und H genannten Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fahigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs-
rahmenplan (Anlage) Abschnitt A, B und H genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und
Fahigkeiten entspricht.

§13
Priufungsbereiche
Die Abschluss- oder Gesellenpriifung findet in den folgenden Prifungsbereichen statt:
1. ,Projekte planen und umsetzen®,
2. ,Medien konzipieren, gestalten und présentieren®,
3. ,Medien produzieren® und
4. ,Wirtschafts- und Sozialkunde®.

§14
Priifungsbereich ,,Projekte planen und umsetzen®
(1) Im Prafungsbereich ,Projekte planen und umsetzen“ hat der Prifling nachzuweisen,
dass er in der Lage ist,
1. Kundenauftrdge zu analysieren,

2. Projekte zur Erstellung von Medienprodukten unter Berilicksichtigung von Personal,
Sachmitteln, Kosten und Terminen zu planen und durchzufihren,

3. Projektkonzepte zu erstellen,

4. Medienproduktentwrfe prasentationsreif zu gestalten und

5. Projektkonzepte zu visualisieren und zu préasentieren.
(2) Der Prufling hat ein Prufungsstiick zu erstellen sowie eine Prasentation durchzuflhren.
Das Prufungsstiick besteht aus einem Projektkonzept, der Realisierung eines Medienpro-

duktentwurfes und einer Angebotskalkulation. Das Projektkonzept ist dem Prifungsaus-
schuss zu prasentieren.
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(3) Die Prufungszeit fur die Erstellung des Prifungssticks und fur die Prasentation betragt
insgesamt 24 Stunden. Fir die Erstellung des Projektkonzepts hat der Priifling 16 Stunden
und 30 Minuten Zeit. Der Prifling hat dem Prifungsausschuss das Projektkonzept spates-
tens zehn Arbeitstage nach Aushandigung der Aufgabenstellung vorzulegen. Die Prifungs-
zeit fUr die Realisierung des Medienproduktentwurfes und fir die Angebotskalkulation be-
tragt 7 Stunden. Die Dauer der Prasentation soll 30 Minuten nicht Gberschreiten.

(4) Das Prufungsstlck ist mit 75 Prozent und die Prasentation mit 25 Prozent zu gewichten.

§15
Priifungsbereich ,,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren*
(1) Im Prufungsbereich ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren“ hat der Prifling
nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Auftragsplanungen durchzuflhren, Auftragsunterlagen zu prifen und Arbeitsanweisun-
gen zu erstellen,

2. Gestaltungsgrundsétze zielgruppen- und medienspezifisch anzuwenden und dabei Me-
dienelemente nach Inhalt und Aussage auszuwéhlen,

Medienprodukte zu gestalten, zu beurteilen und zu optimieren,
medienrechtliche Vorschriften einzuhalten,

Korrekturen durchzufihren,

Kommunikationsformen und -regeln anzuwenden,
Projektkonzepte zu entwickeln,

Marketing- und KommunikationsmaBnahmen zu entwickeln sowie
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Prasentationen zu entwickeln.

(2) Die Aufgaben missen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 120 Minuten.

§16
Prifungsbereich ,Medien produzieren*
(1) Im Prifungsbereich ,Medien produzieren® hat der Prifling nachzuweisen, dass er in der
Lage ist,
1. Projekte zu planen und zu organisieren sowie Projektergebnisse zu dokumentieren,

2. Daten auftragsspezifisch zu prifen, zu erstellen, produktionsorientiert zu bearbeiten,
zusammenzustellen und zu verwalten,

3. die Ubergabe- und ausgabegerechte Erstellung von Medienprodukten zu beschreiben,

4. die Aufbereitung von Daten fur die medientbergreifende und medienspezifische Nut-
zung zu beschreiben,

5. die Erstellung und Bearbeitung von Bild- und Grafikdaten zu beschreiben sowie Bild-
und Grafikdaten zu beurteilen,

11



6. sowohl deutsch- als auch englischsprachige Informationsquellen zu nutzen,
7. Arbeitsablaufe und -ergebnisse zu dokumentieren,
8. Angebote anzufordern, auszuwerten und zu erstellen,
9. Auftrage kaufméannisch zu bearbeiten und
10. Kostenarten und -stellen zuzuordnen.

(2) Die Aufgaben muissen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 120 Minuten.

§17
Priufungsbereich ,Wirtschafts- und Sozialkunde*

(1) Im Prtfungsbereich ,Wirtschafts- und Sozialkunde hat der Prifling nachzuweisen, dass
er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhange der Be-
rufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.

(2) Die Aufgaben muissen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 60 Minuten.

§18

Gewichtung der Priifungsbereiche und Anforderungen fiir das Bestehen der
Abschluss- oder Gesellenpriifung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Priifungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. ,,Projekte planen und umsetzen* mit 50 Prozent,
2. ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren mit 20 Prozent,
3. ,Medien produzieren® mit 20 Prozent
sowie
4. ,Wirtschafts- und Sozialkunde* mit 10 Prozent.

(2) Die Abschluss- oder Gesellenpriifung ist bestanden, wenn die Prifungsleistungen —
auch unter Bertcksichtigung einer miindlichen Ergdnzungsprifung nach § 19 — wie folgt be-
wertet worden sind:

1. im Gesamtergebnis mit mindestens ,,ausreichend”,

2. im Prufungsbereich ,,Projekte planen und umsetzen“ mit mindestens ,,ausreichend®,
3. in mindestens zwei weiteren Prifungsbereichen mit mindestens ,,ausreichend” und
4. in keinem Prufungsbereich mit ,,ungentgend®.

Uber das Bestehen ist ein Beschluss nach §42 Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsge-
setzes oder nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung zu fassen.

12



§19
Miindliche Erganzungspriifung
(1) Der Prifling kann in einem Prifungsbereich eine mindliche Erganzungsprifung bean-
tragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,
1. wenn er flr einen der folgenden Prifungsbereiche gestellt worden ist:

a) ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren®,

b) ,,Medien produzieren®“ oder

c) ,Wirtschafts- und Sozialkunde®,

2. wenn der benannte Prifungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder
Buchstabe c schlechter als mit ,ausreichend” bewertet worden ist und

3. wenn die mindliche Ergdnzungsprifung fir das Bestehen der Abschluss- oder Gesel-
lenprifung den Ausschlag geben kann.

Die mundliche Ergénzungsprufung darf nur in dem Prufungsbereich nach Satz 1 Nummer 1
Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe ¢ durchgefiihrt werden.

(3) Die mindliche Ergédnzungsprifung soll 15 Minuten dauern.

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses fur den Priifungsbereich sind das bisherige Ergebnis
und das Ergebnis der mindlichen Erg&nzungsprifung im Verhaltnis 2 : 1 zu gewichten.

Abschnitt 4
Abschluss- oder Gesellenpriifung in der Fachrichtung Designkonzeption

§20
Zeitpunkt

(1) Die Abschluss- oder Gesellenprifung findet am Ende der Berufsausbildung statt.

(2) Den Zeitpunkt legt die zusténdige Stelle fest.

§21
Inhalt

Die Abschluss- oder Gesellenpriifung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) Abschnitt A, C und H genannten Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fahigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs-
rahmenplan (Anlage) Abschnitt A, C und H genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und
Fahigkeiten entspricht.
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§22
Priufungsbereiche

Die Abschluss- oder Gesellenprifung findet in den folgenden Prifungsbereichen statt:
1. ,Designkonzepte entwickeln und erstellen®,
2. ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren®,
3. ,Medien produzieren® und
4. ,Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§23
Prifungsbereich ,Designkonzepte entwickeln und erstellen*

(1) Im Prafungsbereich ,,Designkonzepte entwickeln und erstellen“ hat der Prufling nachzu-
weisen, dass er in der Lage ist,

1. Kundenauftrage zu analysieren,

2. Designkonzepte zu entwickeln und zu erstellen,

3. Gestaltungsideen fur Medienprodukte zu entwickeln und zu visualisieren,

4. Medienproduktentwurfe zu gestalten und

5. Designkonzepte und Medienproduktentwiirfe zu prasentieren.
(2) Der Prufling hat ein Prifungsstlick zu erstellen sowie eine Prasentation durchzuflhren.

Das Prufungsstlick besteht aus einem Designkonzept einschlieBlich der Realisierung eines
Medienproduktentwurfes. Das Designkonzept ist dem Prifungsausschuss zu présentieren.

(3) Die Prufungszeit fur die Erstellung des Prifungsstiicks und fir die Présentation betragt
insgesamt 24 Stunden. Fur die Erstellung des Designkonzepts hat der Prifling 16 Stunden
und 30 Minuten Zeit. Der Prifling hat dem Prifungsausschuss das Designkonzept spates-
tens zehn Arbeitstage nach Aushandigung der Aufgabenstellung vorzulegen. Die Prifungs-
zeit fur die Realisierung des Medienproduktentwurfes betragt 7 Stunden. Die Dauer der Pra-
sentation soll 30 Minuten nicht Gberschreiten.

(4) Das Prufungsstiick ist mit 75 Prozent und die Prasentation mit 25 Prozent zu gewichten.

§24
Priifungsbereich ,,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren*
(1) Im Prifungsbereich ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren“ hat der Prifling
nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Auftragsplanungen durchzuflhren, Auftragsunterlagen zu prifen und Arbeitsanweisun-
gen zu erstellen,

2. Gestaltungsgrundsétze zielgruppen- und medienspezifisch anzuwenden und dabei
Medienelemente nach Inhalt und Aussage auszuwéhlen,

3. Medienprodukte zu gestalten, zu beurteilen und zu optimieren,
4. medienrechtliche Vorschriften einzuhalten,
5. Korrekturen durchzufthren,
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6. Kommunikationsformen und -regeln anzuwenden,

7. Anforderungen und Bedirfnisse von Kundinnen und Kunden sowie von Zielgruppen flr
Designkonzepte zu berlcksichtigen,

8. Gestaltungsideen zu entwickeln und
9. Designkonzepte zu entwickeln, umzusetzen und als Prasentation aufzubereiten.

(2) Die Aufgaben mussen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 120 Minuten.

§25
Priifungsbereich ,Medien produzieren*
(1) Im Priafungsbereich ,Medien produzieren® hat der Prlifling nachzuweisen, dass er in der
Lage ist,
1. Projekte zu planen und zu organisieren sowie Projektergebnisse zu dokumentieren,

2. Daten auftragsspezifisch zu priufen, zu erstellen, produktionsorientiert zu bearbeiten,
zusammenzustellen und zu verwalten,

3. die Ubergabe- und ausgabegerechte Erstellung von Medienprodukten zu beschreiben,

4. die Aufbereitung von Daten fur die medienlUbergreifende und medienspezifische Nut-
zung zu beschreiben,

5. die Erstellung und Bearbeitung von Bild- und Grafikdaten zu beschreiben sowie Bild-
und Grafikdaten zu beurteilen,

. sowohl deutsch- als auch englischsprachige Informationsquellen zu nutzen,
. Arbeitsabldufe und -ergebnisse zu dokumentieren,

. Entwirfe und Prototypen nach Designkonzepten zu visualisieren,

. die produktionsgerechte Umsetzung von Prototypen zu beschreiben und
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10. Angebote anzufordern und auszuwerten.

(2) Die Aufgaben mussen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 120 Minuten.

§26
Prifungsbereich ,Wirtschafts- und Sozialkunde*

(1) Im Prufungsbereich ,Wirtschafts- und Sozialkunde® hat der Prifling nachzuweisen, dass
er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhange der Be-
rufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.

(2) Die Aufgaben mussen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 60 Minuten.
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§27

Gewichtung der Priifungsbereiche und Anforderungen fiir das Bestehen der
Abschluss- oder Gesellenpriifung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prifungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. ,,Designkonzepte entwickeln und erstellen* mit 50 Prozent,
2. ,Medien konzipieren, gestalten und présentieren* mit 20 Prozent,
3. ,Medien produzieren® mit 20 Prozent
sowie
4. ,Wirtschafts- und Sozialkunde* mit 10 Prozent.

(2) Die Abschluss- oder Gesellenprifung ist bestanden, wenn die Prufungsleistungen —
auch unter Berlcksichtigung einer mindlichen Erganzungspriifung nach §28 — wie folgt be-
wertet worden sind:

1. im Gesamtergebnis mit mindestens ,ausreichend®,

2. im Prifungsbereich ,,Designkonzepte entwickeln und erstellen® mit mindestens ,aus-
reichend*,

3. in mindestens zwei weiteren Prifungsbereichen mit mindestens ,,ausreichend” und
4. in keinem Prufungsbereich mit ,,ungentgend®.

Uber das Bestehen ist ein Beschluss nach § 42 Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsge-
setzes oder nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung zu fassen.

§28
Miindliche Ergdnzungsprifung
(1) Der Prifling kann in einem Prifungsbereich eine mindliche Erganzungsprifung bean-
tragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,
1. wenn er fUr einen der folgenden Prifungsbereiche gestellt worden ist:

a) ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren®,

b) ,Medien produzieren“ oder

c) ,,Wirtschafts- und Sozialkunde®,

2. wenn der benannte Prufungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder
Buchstabe c schlechter als mit ,ausreichend” bewertet worden ist und

3. wenn die mundliche Erganzungsprifung fir das Bestehen der Abschluss- oder Gesel-
lenprifung den Ausschlag geben kann.

Die mundliche Erg&nzungsprufung darf nur in dem Prifungsbereich nach Satz 1 Nummer 1
Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe ¢ durchgefiihrt werden.

(3) Die mindliche Ergénzungsprtifung soll 15 Minuten dauern.

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses fir den Priifungsbereich sind das bisherige Ergebnis
und das Ergebnis der mundlichen Erganzungsprifung im Verhéltnis 2 : 1 zu gewichten.
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Abschnitt 5
Abschluss- oder Gesellenpriifung in der Fachrichtung Printmedien

§29
Zeitpunkt

(1) Die Abschluss- oder Gesellenprifung findet am Ende der Berufsausbildung statt.

(2) Den Zeitpunkt legt die zusténdige Stelle fest.

§30
Inhalt

Die Abschluss- oder Gesellenprifung erstreckt sich entsprechend der gewéhlten Wahlqua-
lifikation auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) Abschnitt A, D, E und H genannten Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fahigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs-

rahmenplan (Anlage) Abschnitt A, D, E und H genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und
Fahigkeiten entspricht.

§ 31
Priufungsbereiche

Die Abschluss- oder Gesellenprifung findet in den folgenden Prifungsbereichen statt:
1. ,Printmedien gestalten und technisch umsetzen®,
2. ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren®,
3. ,Medien produzieren® und
4. ,Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§32
Priufungsbereich ,,Printmedien gestalten und technisch umsetzen®

(1) Im Prufungsbereich ,Printmedien gestalten und technisch umsetzen“ hat der Prifling
nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Auftragsinhalte zu analysieren, Arbeitsabldufe zu planen und zu dokumentieren,
2. Arbeitsmittel zu berticksichtigen und Termine abzustimmen,

3. Medienprodukte zu gestalten,
4

. Mediendaten nach gestalterischen und technischen Gesichtspunkten aufzubereiten
und zu bearbeiten und

5. Medienprodukte unter Berlcksichtigung von qualitativen und wirtschaftlichen Aspek-
ten zu realisieren.

(2) Der Prifling hat ein Prufungsstick | und ein Prifungsstick Il zu erstellen. Das Prufungs-
stick | besteht aus einem Umsetzungsvorschlag mit Dokumentation der einzelnen Arbeits-
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schritte sowie der Erstellung technischer Daten fir die Produktion eines Medienproduktes.
Bei der Aufgabenstellung fir das Prifungsstick Il ist die Wahlqualifikation nach §4 Ab-
satz 6 zu beriicksichtigen.

(3) Die Prufungszeit fur die Erstellung der Prifungssticke | und Il betragt insgesamt 24
Stunden. Fir die Erstellung des Umsetzungsvorschlags mit Dokumentation der einzelnen
Arbeitsschritte innerhalb des Prifungssticks | hat der Priufling 14 Stunden Zeit. Der Prufling
hat dem Prifungsausschuss den Umsetzungsvorschlag mit Dokumentation der einzelnen
Arbeitsschritte spatestens flinf Arbeitstage nach Aushandigung der Aufgabenstellung vor-
zulegen. Fur die Erstellung technischer Daten fur die Produktion eines Medienproduktes
innerhalb des Prufungsstiicks | hat der Prifling 6 Stunden Zeit. Fur die Erstellung des Pru-
fungsstlcks Il hat der Prifling 4 Stunden Zeit.

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses fiir den Prifungsbereich sind die Bewertungen wie
folgt zu gewichten:

1. das Prufungsstiick | mit 60 Prozent und

2. das Prufungsstick Il mit 40 Prozent.

§33
Priufungsbereich ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren“
(1) Im Prafungsbereich ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren® hat der Prifling
nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Auftragsplanungen durchzuflhren, Auftragsunterlagen zu prifen und Arbeitsanweisun-
gen zu erstellen,

2. Gestaltungsgrundsétze zielgruppen- und medienspezifisch anzuwenden und dabei
Medienelemente nach Inhalt und Aussage auszuwahlen,

. Medienprodukte zu gestalten, zu beurteilen und zu optimieren,
. medienrechtliche Vorschriften einzuhalten,

. Korrekturen durchzufihren,

. Kommunikationsformen und -regeln anzuwenden,
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. Printmedien nach Gestaltungsgrundséatzen und typografischen Regeln zu entwickeln
sowie

8. Bildkompositionen und Grafiken nach gestalterischen Gesichtspunkten zu beurteilen.

(2) Die Aufgaben missen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 120 Minuten.
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§34
Priifungsbereich ,Medien produzieren*

(1) Im Priafungsbereich ,Medien produzieren® hat der Prifling nachzuweisen, dass er in der
Lage ist,

1.
2.

9.
10.

11.

Projekte zu planen und zu organisieren sowie Projektergebnisse zu dokumentieren,

Daten auftragsspezifisch zu prifen, zu erstellen, produktionsorientiert zu bearbeiten,
zusammenzustellen und zu verwalten,

. die Ubergabe- und ausgabegerechte Erstellung von Medienprodukten zu beschreiben,
. die Aufbereitung von Daten fir die medientbergreifende und medienspezifische Nut-

zung zu beschreiben,

. die Erstellung und Bearbeitung von Bild- und Grafikdaten zu beschreiben sowie Bild-

und Grafikdaten zu beurteilen,

. sowohl deutsch- als auch englischsprachige Informationsquellen zu nutzen,
. Arbeitsabldufe und -ergebnisse zu dokumentieren,
. die Aufbereitung von Produktionsdaten fUr unterschiedliche Druckverfahren zu be-

schreiben,
AusschieBschemata zu erstellen,

Automatisierungspotenziale einzelner Arbeitsschritte zu erkennen und zu bewerten so-
wie

Farbmanagement fUr unterschiedliche Produktionen zu planen.

(2) Die Aufgaben missen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 120 Minuten.

§35
Priifungsbereich ,Wirtschafts- und Sozialkunde*

(1) Im Prifungsbereich ,Wirtschafts- und Sozialkunde® hat der Prifling nachzuweisen, dass
er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhéange der Be-
rufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.

(2) Die Aufgaben missen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 60 Minuten.
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§36

Gewichtung der Priifungsbereiche und Anforderungen fiir das Bestehen der
Abschluss- oder Gesellenpriifung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prifungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. ,Printmedien gestalten und technisch umsetzen* mit 50 Prozent,
2. ,Medien konzipieren, gestalten und présentieren* mit 20 Prozent,
3. ,Medien produzieren® mit 20 Prozent
sowie
4. ,Wirtschafts- und Sozialkunde* mit 10 Prozent.

(2) Die Abschluss- oder Gesellenprifung ist bestanden, wenn die Prufungsleistungen —
auch unter Berlcksichtigung einer mindlichen Erganzungspriifung nach § 37 — wie folgt be-
wertet worden sind:

1. im Gesamtergebnis mit mindestens ,ausreichend*,

2. im Prifungsbereich ,,Printmedien gestalten und technisch umsetzen® mit mindestens
yausreichend”,

3. in mindestens zwei weiteren Prifungsbereichen mit mindestens ,,ausreichend” und
4. in keinem Prufungsbereich mit ,,ungentgend®.

Uber das Bestehen ist ein Beschluss nach § 42 Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsge-
setzes oder nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung zu fassen.

§37
Miindliche Erganzungspriifung
(1) Der Prifling kann in einem Prifungsbereich eine mindliche Ergadnzungsprifung bean-
tragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,
1. wenn er fUr einen der folgenden Prifungsbereiche gestellt worden ist:

a) ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren®,

b) ,Medien produzieren“ oder

c) ,,Wirtschafts- und Sozialkunde®,

2. wenn der benannte Prufungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder
Buchstabe c schlechter als mit ,ausreichend” bewertet worden ist und

3. wenn die mundliche Erganzungsprifung fir das Bestehen der Abschluss- oder Gesel-
lenprifung den Ausschlag geben kann.

Die mundliche Ergénzungsprufung darf nur in dem Prifungsbereich nach Satz 1 Nummer 1
Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe ¢ durchgefiihrt werden.

(3) Die mundliche Ergédnzungspriifung soll 15 Minuten dauern.

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses fir den Priifungsbereich sind das bisherige Ergebnis
und das Ergebnis der mundlichen Erganzungsprifung im Verhéltnis 2 : 1 zu gewichten.
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Abschnitt 6
Abschluss- oder Gesellenpriifung in der Fachrichtung Digitalmedien

§38
Zeitpunkt

(1) Die Abschluss- oder Gesellenprifung findet am Ende der Berufsausbildung statt.

(2) Den Zeitpunkt legt die zusténdige Stelle fest.

§39
Inhalt

Die Abschluss- oder Gesellenprifung erstreckt sich entsprechend der gewéhlten Wahlqua-
lifikation auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) Abschnitt A, F, G und H genannten Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fahigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs-

rahmenplan (Anlage) Abschnitt A, F, G und H genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und
Fahigkeiten entspricht.

§40
Priufungsbereiche

Die Abschluss- oder Gesellenprufung findet in den folgenden Prifungsbereichen statt:
1. ,Digitalmedien gestalten und technisch umsetzen®,
2. ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren®,
3. ,Medien produzieren® und
4. ,Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§41
Prifungsbereich ,Digitalmedien gestalten und technisch umsetzen*
(1) Im Prifungsbereich ,Digitalmedien gestalten und technisch umsetzen® hat der Prifling
nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
1. Auftragsinhalte zu analysieren, Arbeitsabldufe zu planen und zu dokumentieren,
2. Digitalmedien zu gestalten und Prototypen zu erstellen,

3. Mediendaten nach gestalterischen und technischen Gesichtspunkten aufzubereiten
und zu bearbeiten sowie

4. Medienprodukte unter Berticksichtigung von qualitativen und wirtschaftlichen Aspek-
ten technisch zu realisieren.

(2) Der Prifling hat ein Prifungsstiick | und ein Prifungsstick Il zu erstellen. Das Prifungs-
stick | besteht aus einem Umsetzungsvorschlag mit Dokumentation der einzelnen Arbeits-
schritte sowie der Erstellung technischer Daten fir die Produktion eines digitalen Medien-
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produktes. Bei der Aufgabenstellung fir das Prifungsstick Il ist die Wahlqualifikation nach
§ 4 Absatz 8 zu berlcksichtigen.

(3) Die Prufungszeit fur die Erstellung der Prifungssticke | und Il betragt insgesamt 24
Stunden. FUr die Erstellung des Umsetzungsvorschlags mit Dokumentation der einzelnen
Arbeitsschritte innerhalb des Prifungssticks | hat der Prifling 14 Stunden Zeit. Der Prfling
hat dem Prifungsausschuss den Umsetzungsvorschlag mit Dokumentation der einzelnen
Arbeitsschritte spatestens funf Arbeitstage nach Aushandigung der Aufgabenstellung vor-
zulegen. FUr die Erstellung technischer Daten flr die Produktion eines digitalen Medienpro-
duktes innerhalb des Prifungsstlicks | hat der Prifling 6 Stunden Zeit. Fur die Erstellung
des Prufungssticks Il hat der Prufling 4 Stunden Zeit.

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses fiir den Prifungsbereich sind die Bewertungen wie
folgt zu gewichten:

1. das Prufungsstick | mit 60 Prozent und

2. das Prufungsstuck Il mit 40 Prozent.

§42
Priufungsbereich ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren”
(1) Im Prifungsbereich ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren“ hat der Prifling
nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. Auftragsplanungen durchzufiihren, Auftragsunterlagen zu prifen und Arbeitsanweisun-
gen zu erstellen,

2. Gestaltungsgrundsétze zielgruppen- und medienspezifisch anzuwenden und dabei
Medienelemente nach Inhalt und Aussage auszuwéhlen,

. Medienprodukte zu gestalten, zu beurteilen und zu optimieren,
. medienrechtliche Vorschriften einzuhalten,

. Korrekturen durchzufiihren,

. Kommunikationsformen und -regeln anzuwenden,
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. Digitalmedien nach Gestaltungsgrundséatzen, typografischen Regeln und Animations-
prinzipien zu entwickeln,

8. die Benutzerfilhrung von Digitalmedien an Zielgruppen anzupassen und deren Gestal-
tung fir verschiedene Ausgabeauflésungen und Endgeréte zu erldutern und

9. Aspekte der Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit bei der Gestaltung von Digitalme-
dien zu berUcksichtigen.

(2) Die Aufgaben mussen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 120 Minuten.
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§43
Priifungsbereich ,Medien produzieren*

(1) Im Priafungsbereich ,Medien produzieren® hat der Prifling nachzuweisen, dass er in der
Lage ist,

1.
2.

11.

Projekte zu planen und zu organisieren sowie Projektergebnisse zu dokumentieren,

Daten auftragsspezifisch zu prifen, zu erstellen, produktionsorientiert zu bearbeiten,
zusammenzustellen und zu verwalten,

. die Ubergabe- und ausgabegerechte Erstellung von Medienprodukten zu beschreiben,
. die Aufbereitung von Daten fir die medientbergreifende und medienspezifische Nut-

zung zu beschreiben,

. die Erstellung und Bearbeitung von Bild- und Grafikdaten zu beschreiben sowie Bild-

und Grafikdaten zu beurteilen,

. sowohl deutsch- als auch englischsprachige Informationsquellen zu nutzen,
. Arbeitsabldufe und -ergebnisse zu dokumentieren,
. die Erstellung von Prototypen fir die Produktion von Digitalmedien zu erldutern und

Prototypen zu beurteilen,

. die Animation von Medienelementen zu beschreiben,
. Prozesse der Medienproduktion von Digitalmedien unter Beachtung von Qualitatsvor-

gaben zu optimieren sowie Automatisierungspotenziale zu erkennen und zu bewerten
sowie

Digitalmedien zu strukturieren, zu programmieren und die Bereitstellung fir die Aus-
gabe von Digitalmedien zu beschreiben.

(2) Die Aufgaben missen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 120 Minuten.

§44
Priifungsbereich ,Wirtschafts- und Sozialkunde*

(1) Im Prifungsbereich ,Wirtschafts- und Sozialkunde® hat der Prifling nachzuweisen, dass
er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhéange der Be-
rufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.

(2) Die Aufgaben missen praxisbezogen sein. Der Prifling hat die Aufgaben schriftlich zu
bearbeiten.

(3) Die Prufungszeit betragt 60 Minuten.
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§45

Gewichtung der Priifungsbereiche und Anforderungen fiir das Bestehen der
Abschluss- oder Gesellenpriifung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prifungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
1. ,Digitalmedien gestalten und technisch umsetzen* mit 50 Prozent,
2. ,Medien konzipieren, gestalten und présentieren* mit 20 Prozent,
3. ,Medien produzieren® mit 20 Prozent
sowie
4. ,Wirtschafts- und Sozialkunde* mit 10 Prozent.

(2) Die Abschluss- oder Gesellenprifung ist bestanden, wenn die Prufungsleistungen —
auch unter Berlcksichtigung einer mindlichen Erganzungspriifung nach § 46 — wie folgt be-
wertet worden sind:

1. im Gesamtergebnis mit mindestens ,ausreichend®,

2. im Prufungsbereich ,,Digitalmedien gestalten und technisch umsetzen® mit mindestens
yausreichend”,

3. in mindestens zwei weiteren Prifungsbereichen mit mindestens ,,ausreichend” und
4. in keinem Prufungsbereich mit ,,ungentgend®.

Uber das Bestehen ist ein Beschluss nach § 42 Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsge-
setzes oder nach § 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung zu fassen.

§46
Miindliche Ergénzungsprifung
(1) Der Prifling kann in einem Prifungsbereich eine mindliche Ergadnzungsprifung bean-
tragen.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,
1. wenn er fUr einen der folgenden Prifungsbereiche gestellt worden ist:

a) ,Medien konzipieren, gestalten und prasentieren®,

b) ,Medien produzieren“ oder

c) ,,Wirtschafts- und Sozialkunde®,

2. wenn der benannte Prufungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b oder
Buchstabe c schlechter als mit ,ausreichend” bewertet worden ist und

3. wenn die mundliche Erganzungsprifung fir das Bestehen der Abschluss- oder Gesel-
lenprifung den Ausschlag geben kann.

Die mundliche Erg&nzungsprufung darf nur in dem Prifungsbereich nach Satz 1 Nummer 1
Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe ¢ durchgefiihrt werden.

(3) Die mundliche Ergénzungspriifung soll 15 Minuten dauern.

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses fur den Priifungsbereich sind das bisherige Ergebnis
und das Ergebnis der mundlichen Erganzungsprifung im Verhéltnis 2 : 1 zu gewichten.

24



Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§47
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung Uber die
Berufsausbildung zum Mediengestalter Digital und Print und zur Mediengestalterin Digital
und Print vom 26. April 2013 (BGBI. | S.1173), die durch Artikel 1 der Verordnung vom
5. Februar 2016 (BGBI. | S. 175) gedndert worden ist, auBer Kraft.

Berlin, den 15. Mai 2023

Der Bundesminister
fir Wirtschaft und Klimaschutz

In Vertretung
Sven Giegold

Herausgeber: Bundesministerium der Justiz
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Anlage

(zu §3 Absatz 1)

Ausbildungsrahmenplan

fur die Berufsausbildung zum Mediengestalter Digital und Print
und zur Mediengestalterin Digital und Print

Abschnitt A: fachrichtungsiibergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und

Fahigkeiten

Nr.

Lfd. Berufsbildpositionen

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

2

3

§

1 Planen und Organisieren
von Arbeitsprozessen

4 Absatz 2 Nummer 1)

a) Auftragsunterlagen entsprechend der Auftragsbe-
schreibung auf Vollstandigkeit priifen
b) medienspezifische Besonderheiten in Planungs-
und Organisationsprozessen berlicksichtigen
c) technische Umsetzbarkeit des Auftrags priifen
sowie bei Bedarf Lésungsschritte vorschlagen und
einleiten
d) Teilaufgaben fir den Arbeitsprozess definieren und
deren Umsetzung Uberprifen
e) Aufgaben im Team planen, abstimmen und bear-
beiten
f) Termine strukturieren, planen und kontrollieren
g) Arbeitsanweisungen erstellen und Arbeitsablaufe
dokumentieren
h) digitales Auftragsmanagement wahrend des
gesamten Arbeitsprozesses beriicksichtigen
i) Datenorganisation planen und Daten auftragsspe-
zifisch strukturieren
j) automatisierte Workflow-Strukturen und Skripte
anwenden und Hotfolder einsetzen
k) Ergebnisse von Arbeitsprozessen Gberprifen und
bei Bedarf MaBnahmen zur Korrektur der Work-
flow- Automation einleiten

16

Gestalten von Medien
(§4 Absatz 2 Nummer 2)

a) Kreativitatstechniken auswahlen und anwenden

b) Gestaltungsideen unter Berilicksichtigung der
Anforderungen von Kundinnen und Kunden und
der Bedirfnisse von Mediennutzerinnen und
-nutzern entwickeln und bewerten

¢) Grundlagen der grafischen Gestaltung, der Bildge-
staltung, der Farbgestaltung, der typografischen
Gestaltung, der Gestaltung von Flachen und von
Gestaltungsrastern anwenden

d) Gestaltungsentwdirfe flir verschiedene Medien
anfertigen und anhand von Produktmustern und
Prototypen darstellen

26

20




Lfd.

Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

3

e) Gestaltungskonzepte anwenden

f) gestaltete Medienprodukte beurteilen und opti-
mieren

g) Grundlagen der raumlichen Gestaltung und der
Bewegtbildgestaltung anwenden

h) Layouts mittels Typografie, Bild-, Grafik- und Farb-
kompositionen entwickeln

i) Gestaltungskonzepte entwickeln

Erstellen, Bearbeiten und
Beurteilen von Bild- und
Grafikdaten

(§4 Absatz 2 Nummer 3)

a) Bild- und Grafikmaterial auf technische Verwend-
barkeit entsprechend ihrem Verwendungszweck
prifen und bei Eignung tibernehmen

b) digitale Daten Gbernehmen, Farbprofilierung tber-
prifen sowie Farbkonvertierung berlicksichtigen

c¢) Grafikdaten erstellen, Vorlagen vektorisieren und
optimieren

d) Vorlagen erstellen und pixelbasiert aufbereiten,
Bildausschnitte festlegen und Formatanpassungen
durchfihren

e) ersetzende und ergénzende Retuschen an Bild-
daten ausfiihren

f) Bildinhalte maskieren und freistellen

g) Bilddaten entsprechend ihrem Verwendungszweck
in Kontrast, Helligkeit und Farbigkeit anpassen

h) Arbeitsergebnisse priifen und beurteilen

12

Erstellen ausgabespezifi-
scher Produktionsdaten
(§4 Absatz 2 Nummer 4)

a) eingehende Daten auf Vollstandigkeit und Eignung
anhand der Auftragsvorgaben priifen

b) Daten fir die medientbergreifende Nutzung
erstellen, aufbereiten und dabei Farbraume und
Farbsysteme anwenden sowie Dateigréen
bertcksichtigen

c) Daten- und Dateiformate prtifen und Daten fiir
verschiedene Anwendungsbereiche anpassen,
einsetzen und ausgeben

d) Arbeitsablaufe fortwahrend auf Einhaltung der
Vorgaben kontrollieren und bei Abweichungen
korrigieren

e) Arbeitsergebnisse entsprechend den Standards
und Normen kontrollieren und optimieren

18

f) Datenformate und Metadaten nutzen und
verwalten

g) Datenbanken zur Verwaltung von Mediendaten
nutzen

27



Nr.

Lfd.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

3

h) Farben fiir die medienlbergreifende und medien-
spezifische Nutzung definieren und konvertieren,
dabei ausgabenspezifische Standards und Normen
anwenden

i) Daten fur unterschiedliche Ausgabemedien und
Systemplattformen erzeugen

j) medienspezifische Vorgaben anwenden und
umsetzen

Planen und Organisieren
von Projekten
(§4 Absatz 2 Nummer 5)

a) Zielvorgaben festlegen und Zustandigkeiten defi-
nieren

b) Methoden des Projektmanagements auswéhlen
und einsetzen

c) interne und externe Leistungen definieren,
abstimmen und kontrollieren

d) Meilensteine, Teilaufgaben sowie Termine planen
und Uberwachen

e) Zeit- und Qualitatsvorgaben priifen und kostenbe-
wusst berticksichtigen

f) Abstimmungs- und Prasentationstermine planen
und organisieren

g) Projekte im Verlauf und abschlieBend dokumen-
tieren

h) digitale Werkzeuge flir das Projektmanagement
einsetzen

12

Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten in der Fachrichtung
Projektmanagement

28

c) Erfolgsfaktoren mit Kundinnen und Kunden defi-
nieren

d) Kundinnen und Kunden Uber gestalterische und
technische Alternativen informieren und beraten

Zeitliche Richtwerte
Lfd in Wochen im
N ) Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten
r- 1. bis 18. | 19. bis 36.
Monat Monat
1 2 3
1 | Analysieren von Bedarfen | a) Kundenwinsche und -bedarfe ermitteln, mit
und auftragsbezogenes internem Leistungsangebot abgleichen und daraus
Beraten Vorgehensweisen fiir die Kundenberatung ableiten
(§4 Absatz 3 Nummer 1) b) Auftragsanforderungen von Kundinnen und
Kunden analysieren 9




Lfd.

Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

3

e) zeitlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen
Rahmen mit Kundinnen und Kunden abstimmen
und festlegen

f) Auftragsumfang mit Kundinnen und Kunden defi-
nieren

g) Auftragsunterlagen ausarbeiten

h) Kundenkommunikation nachbereiten und doku-
mentieren

Entwickeln von Marke-
ting- und Kommuni-
kationsmaBnahmen

(§4 Absatz 3 Nummer 2)

a) Marketingstrategie mit Kundinnen und Kunden
abstimmen und Kommunikationsziele definieren

b) Marktanalysen und Marktforschungsergebnisse fiir
Kundinnen und Kunden auswerten

c) Zielgruppen mit Kundinnen und Kunden abgleichen
und Zielgruppenprofile erstellen

d) MarketingmaBnahmen und Medieneinsatz unter
Bericksichtigung der Zielgruppenprofile konzi-
pieren

e) MarketingmaBnahmen terminieren und budge-
tieren

10

kaufméannisches Bear-
beiten von Auftragen
(§4 Absatz 3 Nummer 3)

a) Kostenarten erfassen und Kostenstellen zuordnen

b) Unterlagen fir die Erstellung von Angeboten
beschaffen und auswerten

c) Angebotskalkulationen anhand von Kosten- und
Leistungssatzen erstellen

d) Angebote erstellen und Vertrage unterschriftsreif
vorbereiten

e) Eingangsrechnungen priifen und Ausgangsrech-
nungen erstellen

f) Nachkalkulationen und Soll-Ist-Vergleich durch-
fihren

g) Ergebnisse fur die kaufménnische Steuerung und
Kontrolle aufbereiten

10

Préasentieren von Ange-
boten und Konzepten
(§4 Absatz 3 Nummer 4)

a) Ideen fir Prasentationen entwickeln und umsetzen
b) Prasentationsmedien auswéhlen
c) Prasentationstechnik in Betrieb nehmen

)

d) Projektkonzepte und Angebote prasentieren und
erlautern

e) Prasentationen reflektieren

Konzipieren, Durchflihren
und AbschlieBen von
Projekten

(§4 Absatz 3 Nummer 5)

a) Projektkonzepte erstellen

b) Projekte durchfiihren, dabei Eigen- und Fremdleis-
tungen koordinieren

c¢) qualitdtssichernde MaBnahmen festlegen

15

29



Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

I;:d' Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten
r- 1.bis 18. | 19. bis 36.
Monat Monat
1 2 3

d) Projektdurchfiihrung in Bezug auf Personal, Sach-
mittel, Termine und Kosten steuern, dabei Zusam-
menhange technischer und wirtschaftlicher
Gesichtspunkte berlicksichtigen

€) Anforderungs- und Kostenédnderungen ermitteln

f) bei Abweichungen im Projektablauf Beteiligte infor-
mieren und L&sungsalternativen erarbeiten

g) Zielerreichung kontrollieren und Projekt
abschlieBen

Abschnitt C: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten in der Fachrichtung
Designkonzeption

Nr.

Lfd.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

2

3

Analysieren von Kunden-
auftragen und gestalteri-
schen Bedarfen

(§4 Absatz 4 Nummer 1)

a) Kundenwiinsche, -bedarfe und Auftragsumfang
ermitteln und mit internem Leistungsangebot
abgleichen

b) Zielgruppen und Kommunikationsziele definieren

c) konkrete Aufgabenstellungen definieren und
Umfang, technische Anforderungen und wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen abstimmen und fest-
legen

d) Kundinnen und Kunden Uber gestalterische und
technische Mdglichkeiten und Alternativen infor-
mieren und beraten

e) mdgliche Fremdleistungsangebote berlicksichtigen
und Umfang, technische Anforderungen und wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen mit Kundinnen
und Kunden abstimmen und festlegen

f) zeitlichen und organisatorischen Projektablauf mit
Kundinnen und Kunden abstimmen und festlegen

g) mit Kundinnen und Kunden getroffene Abstim-
mungen und Entscheidungen dokumentieren

30

Entwickeln von Ideen
(§4 Absatz 4 Nummer 2)

a) Ideen unter Einsatz von Kreativitatstechniken und
-methoden, auch im Team, entwickeln, sammeln
und bewerten

b) Ideen auf medienspezifische, technische und wirt-
schaftliche Umsetzbarkeit prifen

c) Gestaltungsideen und -varianten entwickeln und
visualisieren

14




Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

3

d) konkrete Gestaltungsideen verschriftlichen und
begriinden

e) mit Kundinnen und Kunden Zwischenergebnisse
abstimmen und dokumentieren

Visualisieren von
Entwirfen und Proto-

typen
(§4 Absatz 4 Nummer 3)

a) Logos, Piktogramme, Wort- und Bildmarken sowie
Signets unter Beriicksichtigung von Symbolik,
Semantik, medienspezifischer Anwendbarkeit und
inhaltlicher Aussage auf der Basis der Zwischen-
ergebnisse entwickeln

b) Bildmotive gestalterisch unter Berlicksichtigung
von Bildsprache, Bildaussage, Bildwirkung und
medienspezifischer Anwendung bearbeiten

c) fotografische Umsetzungen von Bildideen unter
Bericksichtigung von Bewegung, Dynamik,
Ausdruck, Effekten, Licht und Schatten inszenieren

d) Bewegtbild- und Animationsideen unter Berlick-
sichtigung von Dauer, Bildsequenzen, Bildszenen,
Bildausschnitten, Effekten und Vertonungen visua-
lisieren

e) Gestaltungsideen durch 3D-Visualisierungen unter
BerUcksichtigung von Form, Textur, Lichtsituation,
Raum und Komposition darstellen

f) Gestaltungsideen durch immersive Visualisie-
rungen unter Berlicksichtigung von Objekten,
Lichtsituation, Raum und Komposition darstellen

Entwickeln und Prasen-
tieren von Designkon-
zepten

(§4 Absatz 4 Nummer 4)

a) Designkonzepte ganzheitlich und medientibergrei-
fend entwickeln und visualisieren

b) Designkonzepte im Team analysieren, bewerten,
abstimmen und anpassen

c) Designkonzepte mit Kundenvorgaben, Aufgaben-
stellungen und Auftragszielen abgleichen

d) Designkonzepte inhaltlich begriinden und
verschriftlichen

e) Methodiken und Techniken fiir Kundenprasenta-
tionen festlegen

f) Kundenprasentationen strukturieren und présenta-
tionsreif ausarbeiten

g) Présentationsgesprache fliihren und moderieren

h) Présentationsergebnisse nachbergiten, auswerten
und Entscheidungsprozesse und Anderungen
dokumentieren

i) Designkonzepte entsprechend den Prasentations-

ergebnissen anpassen, optimieren und mit
Kundinnen und Kunden final abstimmen

1. bis 18. | 19. bis 36.
Monat Monat
4
14
10

31



Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

zung von Designkon-
zepten
(§4 Absatz 4 Nummer 5)

Designkonzept fUr die Umsetzung vorbereiten,
anpassen und optimieren

b) Fremdleistungsbedarf im Hinblick auf Anforde-
rungen und Kosten festlegen und Leistungserbrin-
gung koordinieren

¢) MaBnahmen zur Qualitétssicherung festlegen,
Ergebnisse kontrollieren und dokumentieren

I;:d' Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten
r- 1.bis 18. | 19. bis 36.
Monat Monat
1 2 3
5 | Vorbereiten der Umset- a) Entwirfe der Medienprodukte entsprechend dem

Abschnitt D: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten in der Fachrichtung

Printmedien

Nr.

Lfd.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

2

3

Aufbereiten von Produkti-
onsdaten fir unterschied-
liche Druckverfahren

(§4 Absatz 5 Nummer 1)

a) medienspezifische, medienneutrale und medien-
Ubergreifende Produktionsprozesse planen und
auftragsspezifisch ausfihren

b) Eingangsdaten in den Workflow Gibernehmen

c) Automatisierungspotenziale im Produktionspro-
zess erkennen und Automatisierungen nutzen

d) Daten fir ausgewé&hlte Produktionsprozesse Uber-
prifen und aufbereiten

e) PDF/X-Standards auswahlen und anwenden

f) Prifkriterien flir den Datencheck in einem Profil
festlegen und anwenden

g) Arbeitsergebnisse kontrollieren, Korrekturen
ausfihren, Prifdrucke inklusive Kontrollelemente
erstellen und mit Kundinnen und Kunden
abstimmen

h) AusschieBschemata und -formen flir Ausgabepro-
zesse entsprechend den Druckverfahren planen
und umsetzen

i) Revisionsmuster erstellen, kontrollieren und frei-
geben lassen

12

32

Anwenden von Farb-
management
(§4 Absatz 5 Nummer 2)

a) Farbprofile in das Betriebssystem implementieren

b) Uberpriifung und Kalibrierung der Arbeitsgerate
vornehmen

c) Voreinstellungen des Farbmanagements in Hard-
ware und in Anwendungsprogrammen Uberprifen,
anpassen sowie auftragsspezifisch und verfahrens-
bedingt vornehmen

10




Nr.

Lfd.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

3

d) standard- und kundenspezifische Farbprofile
auswahlen und anwenden, dabei standardisierte
Ausgabebedingungen beachten

e) bei Profilkonvertierungen Methoden der Farbum-
fangsanpassung bewerten und anwenden

f) Gerateverbindungsprofile anwenden und verfah-
rensbedingt anpassen, dabei Separationseinstel-
lungen bertiicksichtigen

Umsetzen von Qualitats-
sicherung
(§4 Absatz 5 Nummer 3)

a) QualitatssicherungsmaBnahmen im eigenen
Arbeitsbereich anwenden, dabei Richtlinien, Stan-
dards und Normen beachten

b) mediengerechte Kontrollverfahren zur Qualitéts-
sicherung einsetzen, dabei Kontrollelemente inte-
grieren

c) Arbeitsergebnisse auf Qualitdtsstandards und auf
Umsetzung von Auftragsvorgaben prifen, beur-
teilen und korrigieren, dabei Priifsysteme einsetzen

d) Qualitatsabweichungen beim Soll-Ist-Vergleich
bewerten und MaBnahmen zu deren Behebung
einleiten

e) Produktionsdaten und Arbeitsergebnisse erfassen
und dokumentieren

f) Pflege, Wartung und Instandhaltung der einge-
setzten Arbeitsgerate und Systeme durchfiihren
und MaBnahmen umsetzen, um eine Referenzsitu-
ation fir eine konstante Produktion sicherzustellen

10

Abschnitt E: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten in den
Wahlqualifikationen der Fachrichtung Printmedien

Zeitliche Richtwerte

Lfd in Wochen im
N ’ Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten
r. 1. bis 18. | 19. bis 36.
Monat Monat
1 2 3 4
1 Produzieren von Medien- a) Druckverfahren auswahlen, Arbeitsablaufe fest-
produkten in konventio- legen und Arbeitsschritte planen
ne‘IlI(anDruclév’\elrfahren 1 b) Daten auf Vollstandigkeit und technische Umsetz-
® satz ummer 1) barkeit priifen, dabei Standards beriicksichtigen
und Korrekturen durchfiihren 20
¢) Auftrags- und Produktionsdaten importieren
d) AusschieBschemata auswahlen und modifizieren,
Seitenpositionen festlegen, Kontrollelemente inte-
grieren

33




Lfd.

Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

3

e) Korrekturen nach Revisionsmustern ausfiihren

f) Einstellungen der Ausgabesysteme kontrollieren
und anpassen, Standardisierungen fir die digitale
Ausgabe bertiicksichtigen und Druckformen
herstellen

g) Druckformen auf Vollstédndigkeit und Eignung fir
den Druckprozess visuell und messtechnisch
prifen und Korrekturen vornehmen

h) Anlagen warten und pflegen, Systeme linearisieren
und kalibrieren

Produzieren mit persona-
lisierten und variablen
Daten im Digitaldruck
(§4 Absatz 6 Nummer 2)

a) Fertigungsverfahren auswahlen, Arbeitsabldufe
festlegen und Arbeitsschritte planen

b) Daten auf Vollstandigkeit und technische Umsetz-
barkeit prifen, dabei Standards beriicksichtigen

c) Personalisierungsvorgaben fur Druckauftrage
prifen, vorbereiten und korrigieren

d) Druckauftrdge mit variablen Daten unter Ber{ick-
sichtigung von Auftragsparametern verknlpfen
und Ergebnisse prifen

e) Daten an die Eingabeeinheit Gibergeben und Druck-
auftréage fur den Druckprozess bereitstellen

f) Druckmaschinen fir den Ausgabeprozess vorbe-
reiten, dabei qualitatssichernde MaBnahmen
durchflhren

g) Korrekturen nach Revisionsmuster ausfiihren
h) Druckauftrage ausgeben

i) Arbeitsergebnisse auf Einhaltung von Qualitats-
standards und Auftragsvorgaben prtifen, beurteilen
und Kkorrigieren

j) Druckmaschinen pflegen und warten, Systeme
linearisieren und kalibrieren

20

34

Erstellen von Reinzeich-
nungen
(§4 Absatz 6 Nummer 3)

a) Datenmaterial sichten, ordnen und aufbereiten
b) Corporate-Design-Vorgaben beachten

c) Satzspiegel definieren, Grundlinienraster
anwenden und Texte strukturieren

d) Bild- und Grafikdaten fur das gew&hlte Druckver-
fahren anpassen

e) Fonts auswaéhlen, Absatz- und Zeichenformate
anwenden, Textumbrliche Uberarbeiten, passende
Glyphen verwenden, dabei Makro- und Mikrotypo-
grafie berlicksichtigen

f) Tabellen entsprechend ihrer Inhalte strukturieren
und erstellen

g) Korrekturlesen und Korrekturen ausfiihren

20




Lfd.

Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18. | 19. bis 36.
Monat Monat

3

h) Adaptionen von bestehenden Masterdateien
durchfihren

i) Dateien fir Veredelungen produktionsgerecht
anlegen

j) Skripte und automatisierte Datenablagen modifi-
zieren und einsetzen

k) Metadaten fir Datenmanagement verwenden

Erstellen von Fotografien
und Videos
(§4 Absatz 6 Nummer 4)

a) Motive und Aufnahmearten nach Verwendungs-
zweck auswahlen und Motivaufbau vorbereiten

b) Belichtungsmoglichkeiten, Ausleuchtungen und
unterschiedliche Lichtarten einsetzen und Belich-
tungsmessungen durchfihren

c) Bewegungen und Scharfentiefen bei der Aufnahme
bertcksichtigen

d) Objektive unter Beachtung des geplanten Motiv-
aufbaus auswahlen

e) Filter beurteilen, auswahlen und einsetzen

f) Aufnahmen nach Konzeptvorgaben erstellen,
Ergebnisse kontrollieren und nachbearbeiten

g) kurze Video- und Tonaufnahmen planen, nach
Konzept- und Storyboard-Vorgaben umsetzen und
nachbearbeiten

20

Erstellen von 3D-Grafiken
und 3D-Bewegtbildern
(§4 Absatz 6 Nummer 5)

a) 3D-Objekte erstellen, dabei Oberflacheneigen-
schaften der Referenzmaterialien analysieren

b) material- und oberflachenspezifische Bildinforma-
tionen erzeugen

c) Materialien flr 3D-Objekte definieren, aufbringen
und optimieren

d) 3D-Inszenierungen aufbereiten und 3D-Objekte
und Beleuchtung integrieren

e) Kamera setzen und Szenerie aufbauen

f) Licht- und Schattentypen unterscheiden,
anwenden und szenenspezifische Beleuchtung
erstellen

g) Bildausgabe definieren, Art und Qualitat von Bild-
berechnungen festlegen, testen und ergebnisorien-
tiert einsetzen

h) Objektbewegungen erzeugen, Kamerafahrten
inszenieren und Objektparameter zeitbezogen
veréndern

20

35



Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

medialen Medien
(§4 Absatz 6 Nummer 6)

digitale Medien erstellen
b) Texte Ubernehmen und bearbeiten

c) Bilder, Grafiken, Bewegtbild und Ton nach redaktio-
nellen Vorgaben und gestalterischen Gesichts-
punkten Ubernehmen, prifen, bearbeiten und
erstellen

d) Entwirfe medienspezifisch ausarbeiten und dabei
spezifische Farbprofile beachten und einsetzen

e) finale Versionen analoger und digitaler Medienpro-
dukte unter Beriicksichtigung von Kunden-, Norm-
und Qualitatsvorgaben erstellen

f) Produktionsdaten optimieren, dokumentieren und
archivieren

I;:d' Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten
r- 1.bis 18. | 19. bis 36.
Monat Monat
1 2 3
i) Ausgabeprozesse durchfiihren, dabei Ergebnisse
kontrollieren und optimieren
j) Postproduktion fiir die Bildaufbereitung durch-
flhren, insbesondere Mehr-Ebenen-Techniken
anwenden
6 | Produzieren von cross- a) Entwirfe von Medienprodukten fiir analoge und

20

Abschnitt F: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten in der Fachrichtung

Digitalmedien

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

36

medien
(§4 Absatz 7 Nummer 1)

entwickeln und anwenden

b) spezifische Regeln der Makro- und Mikrotypografie
anwenden sowie technische Gegebenheiten von
Fonts im digitalen Raum berlcksichtigen

c) Gestaltung der Benutzerfiihrung auf Zielgruppen
abstimmen

d) Gestaltung auf technische Mdéglichkeiten und
unterschiedliche Ausgabeauflésungen von Ausga-
bemedien abstimmen

e) 2D-Animationen entwerfen

I;:d' Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten
r- 1.bis 18. | 19. bis 36.
Monat Monat
1 2 3
1 Gestalten von Digital- a) gestalterische Formensprache fir Digitalmedien




Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

3

f) Aspekte der Benutzerfreundlichkeit sowie
Vorgaben zur Barrierefreiheit berticksichtigen

g) Datenformate fiir Ausgabemedien bestimmen und
einsetzen

Strukturieren und
Programmieren von
Digitalmedien

(§4 Absatz 7 Nummer 2)

a) Navigationsstrukturen unterscheiden und Leis-
tungsmerkmale beurteilen

b) digitale Produkte strukturieren, Strukturen
darstellen und dokumentieren

¢) Inhalte digitaler Produkte in einer Seitenbeschrei-
bungssprache umsetzen

d) Layouts mit Cascading Style Sheets umsetzen

e) Einsatzmdoglichkeiten und Leistungsmerkmale von
Skript- und Programmiersprachen beurteilen,
Sprachen auswahlen und einsetzen

f) Effekte in Skriptsprachen umsetzen, Ein- und
Ausgaben erstellen und mit Skriptsprachen
auswerten

g) Skriptbibliotheken zur standardisierten Medienpro-
duktion nutzen und pflegen

h) Skript- oder Programmiersprachen zur Automati-
sierung von Prozessen einsetzen
i) 2D-Animationen medienspezifisch umsetzen

j) Content-Management-Systeme zur Gestaltung
und Pflege von digitalen Medienprodukten konfigu-
rieren und administrieren

14

Erstellen von Prototypen
und Steuern von Ausga-
beprozessen

(§4 Absatz 7 Nummer 3)

a) funktionale Prototypen skript-, programmier- oder
toolbasiert umsetzen

b) Inhalte, Nutzererlebnis und Interaktionsdesigns in
Prototypen einbinden

c) Prototypen testen und Ergebnisse in die Weiterent-
wicklung einflieBen lassen

d) Prototypen in die Produktionsphase Uberfiihren
und im Rahmen eines agilen Prozesses weiter-
oder neu entwickeln

e) Finalisierung von Produkten vorbereiten und dabei
die Einhaltung von Kunden- und Qualitatsvor-
gaben, insbesondere mithilfe von Tests, sicher-
stellen

f) Produkte Uibergeben und ausgeben, Ubergabe-
und Ausgabeprozesse dokumentieren

g) Daten und Dokumentationen der Produktion zur
internen Wiederverwendung optimieren und archi-
vieren

10
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Abschnitt G: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten in den
Wahlqualifikationen der Fachrichtung Digitalmedien

Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

2

3

Produzieren von interak-
tiven Medien
(§4 Absatz 8 Nummer 1)

a) Storyboards erstellen und Interaktionsmdglich-
keiten visualisieren

b) Interaktionsmd&glichkeiten und Bedienelemente fur
Nutzerinnen und Nutzer gestalterisch und funk-
tional erstellen

c) interaktive Medienelemente mittels Skript- oder
Programmiersprachen erstellen

d) Effekte und Animationen skript-, programmier-
oder toolbasiert umsetzen

e) Autorenprogramme nach Anwendungsbereichen
und Leistungsmerkmalen auswéhlen

f) Entwirfe skript-, programmier- oder toolbasiert
innerhalb des ausgewaéhlten Autorenprogramms
umsetzen

g) Ergebnisse fir Ausgabemedien testen, optimieren
und integrieren

Produzieren von audio-
visuellen Medien
(§4 Absatz 8 Nummer 2)

a) Bild- und Tonmaterial sichten, ordnen, auftragsbe-
zogen zusammenfihren und Norm- und Format-
umwandlungen vornehmen

b) Bewegtbild- und Animationsideen unter Berlick-
sichtigung von Dauer, Bildsequenzen, Filmszenen,
Bildausschnitten, Effekten und Vertonung visuali-
sieren

c) Ton nach redaktionellen Vorgaben und gestalteri-
schen Gesichtspunkten erstellen und bearbeiten

d) Bewegtbildaufnahmen nach redaktionellen
Vorgaben sowie nach technischen und gestalteri-
schen Gesichtspunkten bearbeiten

e) Schrift und Typografie unter Berticksichtigung von
Bewegung, Dynamik, Schnitt, Licht und Schatten
erstellen und inszenieren

f) visuelle Effekte nach redaktionellen Vorgaben
sowie nach technischen und gestalterischen
Gesichtspunkten erstellen

g) Komponenten zusammenfiihren und Postproduk-
tion durchflihren

h) finale Daten fir die Medienausgabe prifen,
codieren und audiovisuelles Medium erstellen

datenbankgestitztes
Produzieren von Medien
(§4 Absatz 8 Nummer 3)

38

a) Content-Management-Systeme beurteilen und flr
die Medienproduktion auswahlen

b) Datenbankanwendungen nach Kundenvorgaben
anpassen

1. bis 18. | 19. bis 36.
Monat Monat
4

20
20
20




Lfd.

Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

3

c) Daten und Medien unterschiedlicher Formate
aufbereiten und in vorhandene Systeme impor-
tieren

d) Datenbanken neu anlegen und verwalten

e) Daten strukturieren und Datenbankstrukturen fest-
legen

f) Datensétze erstellen, bearbeiten und I6schen sowie
Daten mittels Skript- oder Programmiersprachen
abfragen

g) Abfrageergebnisse in Form von Infografiken und
Diagrammen darstellen

h) Zugriftsmdglichkeiten festlegen und implemen-
tieren

i) Datenbanksysteme testen, optimieren und zur
Wiederverwendung archivieren

j) eingesetzte Systeme und Daten gegen Datenver-
lust schiitzen

Erstellen von Fotografien
und Videos
(§4 Absatz 8 Nummer 4)

a) Motive und Aufnahmearten nach Verwendungs-
zweck auswahlen und Motivaufbau vorbereiten

b) Belichtungsmoglichkeiten, Ausleuchtungen und
unterschiedliche Lichtarten einsetzen und Belich-
tungsmessungen durchfihren

c) Bewegungen und Scharfentiefen bei der Aufnahme
berilicksichtigen

d) Objektive unter Beachtung des geplanten Motiv-
aufbaus auswahlen

e) Filter beurteilen, auswahlen und einsetzen

f) Aufnahmen nach Konzeptvorgaben erstellen,
Ergebnisse kontrollieren und nachbearbeiten

g) kurze Video- und Tonaufnahmen planen, nach
Konzept- und Storyboard-Vorgaben umsetzen und
nachbearbeiten

20

Erstellen von 3D-Grafiken
und 3D-Bewegtbildern
(§4 Absatz 8 Nummer 5)

a) 3D-Objekte erstellen, dabei Oberflacheneigen-
schaften der Referenzmaterialien analysieren

b) material- und oberflachenspezifische Bildinforma-
tionen erzeugen

¢) Materialien flir 3D-Objekte definieren, aufbringen
und optimieren

d) 3D-Inszenierungen aufbereiten und 3D-Objekte
und Beleuchtung integrieren

e) Kamera setzen und Szenerie aufbauen

f) Licht- und Schattentypen unterscheiden und
anwenden und szenenspezifische Beleuchtung
erstellen

20

39



Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

3

g) Bildausgabe definieren, Art und Qualitat von Bild-
berechnungen festlegen, testen und ergebnisorien-
tiert einsetzen

h) Objektbewegungen erzeugen, Kamerafahrten
inszenieren und Objektparameter zeitbezogen
verandern

i) Ausgabeprozess durchfihren, dabei Ergebnisse
kontrollieren und optimieren

j) Postproduktion fir die Bildaufbereitung durch-
fuhren, dabei insbesondere Mehr-Ebenen-Tech-
niken anwenden

Produzieren von cross-
medialen Medien
(§4 Absatz 8 Nummer 6)

a) Entwirfe von Medienprodukten fiir analoge und
digitale Medien erstellen

b) Texte Ubernehmen und bearbeiten

c) Bilder, Grafiken, Bewegtbild und Ton nach redaktio-
nellen Vorgaben und gestalterischen Gesichts-
punkten tUbernehmen, prifen, bearbeiten und
erstellen

d) Entwirfe medienspezifisch ausarbeiten und dabei
spezifische Farbprofile beachten und einsetzen

e) finale Versionen analoger und digitaler Medienpro-
dukte unter Berlcksichtigung von Kunden-, Norm-
und Qualitadtsvorgaben erstellen

f) Produktionsdaten optimieren, dokumentieren und
archivieren

20

Abschnitt H: fachrichtungsiibergreifende integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und

Fihigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

40

dungsbetriebes, Berufs-
bildung sowie Arbeits-
und Tarifrecht

(§4 Absatz 9 Nummer 1)

Geschéftsprozesse des Ausbildungsbetriebes
erlautern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungsver-
haltnisses erldutern und Aufgaben der im System
der dualen Berufsausbildung Beteiligten
beschreiben

I;:d' Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten
r- 1.bis 18. | 19. bis 36.
Monat Monat
1 2 3 4
1 | Organisation des Ausbil- a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und

wahrend der
gesamten
Ausbildung




Lfd.

Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

3

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der
Ausbildungsordnung und des betrieblichen Ausbil-
dungsplans erlautern sowie zu deren Umsetzung
beitragen

d) die fir den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-,
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen
Vorschriften erlautern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der
betriebsverfassungs- oder personalvertretungs-
rechtlichen Organe des Ausbildungsbetriebes
erlautern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner
Beschéftigten zu Wirtschaftsorganisationen und
Gewerkschaften erlautern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erlau-
tern

h) wesentliche Inhalte von Arbeitsvertragen erlautern

i) Méglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der
beruflichen Weiterentwicklung erldutern

Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit
(§4 Absatz 9 Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen
Arbeitsschutz- und Unfallverhltungsvorschriften
kennen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefahrdungen von Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prifen und
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erlau-
tern

d) technische und organisatorische MaBnahmen zur
Vermeidung von Gefahrdungen sowie von psychi-
schen und physischen Belastungen fur sich und
andere, auch praventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und
anwenden

f) Verhaltensweisen bei Unféllen beschreiben und
erste MaBnahmen bei Unfallen einleiten

g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden
Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei
Branden beschreiben und erste MaBnahmen zur
Brandbekampfung ergreifen

Umweltschutz und Nach-
haltigkeit
(§4 Absatz 9 Nummer 3)

a) Moglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter
Belastungen fiir Umwelt und Gesellschaft im
eigenen Aufgabenbereich erkennen und zu deren
Weiterentwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte,
Waren oder Dienstleistungen Materialien und
Energie unter wirtschaftlichen, umweltvertraglichen
und sozialen Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit
nutzen

wéhrend der
gesamten
Ausbildung
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Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18. | 19. bis 36.
Monat Monat

3

c) fur den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen
des Umweltschutzes einhalten

d) Abfélle vermeiden sowie Stoffe und Materialien
einer umweltschonenden Wiederverwertung oder
Entsorgung zufiihren

e) Vorschlage fiir nachhaltiges Handeln fiir den
eigenen Arbeitsbereich entwickeln

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne
einer 6konomischen, 6kologischen und sozial
nachhaltigen Entwicklung zusammenarbeiten und
adressatengerecht kommunizieren

digitalisierte Arbeitswelt
(§4 Absatz 9 Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie
mit Daten Dritter umgehen und dabei die
Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicher-
heit einhalten

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und
informationstechnischen Systemen einschéatzen
und bei deren Nutzung betriebliche Regelungen
einhalten

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effi-
zient kommunizieren sowie Kommunikationsergeb-
nisse dokumentieren

d) Stérungen in Kommunikationsprozessen erkennen
und zu ihrer Lésung beitragen

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren
und aus digitalen Netzen beschaffen sowie Infor-
mationen, auch fremde, priifen, bewerten und
auswahlen

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale
Lernmedien nutzen und Erfordernisse des lebens-
begleitenden Lernens erkennen und ableiten

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschlieBlich
der Beteiligten anderer Arbeits- und Geschéftsbe-
reiche, auch unter Nutzung digitaler Medien,
planen, bearbeiten und gestalten

h) Wertsch&tzung anderer unter Berilicksichtigung
gesellschaftlicher Vielfalt praktizieren

wéahrend der
gesamten
Ausbildung

42

Kommunizieren und
Kooperation férdern
(§4 Absatz 9 Nummer 5)

a) Gesprache situations- und adressatengerecht
fihren sowie deren Ergebnisse dokumentieren

b) interne und externe Kundinnen und Kunden
I6sungsorientiert beraten

c) Respekt und Vertrauen als Grundlage kundenorien-
tierten Verhaltens und der Zusammenarbeit prakti-
zieren sowie kulturelle Identitaten berticksichtigen




Lfd.

Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18. | 19. bis 36.
Monat Monat

3

d) zielgerichtet sachbezogen kommunizieren und
kooperieren, dabei mit Konflikten umgehen

e) Fachliteratur nutzen, Fachinformationen einholen
und Auskiinfte erteilen, auch in englischer Sprache

f) Arbeitsweise reflektieren, bewerten und dokumen-
tieren

g) Verbesserungsvorschléage einbringen

h) eigenen Qualifikationsbedarf feststellen, Qualifizie-
rungsmoglichkeiten nutzen und unterschiedliche
Lerntechniken anwenden

Einhalten der rechtlichen
Grundlagen der Medien-
produktion

(§ 4 Absatz 9 Nummer 6)

a) rechtliche Vorschriften im gesamten Herstellungs-
prozess einhalten, insbesondere

aa) Urheberrechte und verwandte Schutzrechte
bb) Nutzungs- und Verwertungsrechte

cc) Personlichkeitsrechte

dd) Datenschutz und Datensicherheit

b) Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung von
Medien beachten
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Rahmenlehrplan fiir den
Ausbildungsberuf
Mediengestalter Digital und Print und Mediengestalterin
Digital und Print
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2022)

Teil |
Vorbemerkungen

Dieser Rahmenlehrplan fiir den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Standige Konferenz
der Kultusminister der Lander beschlossen worden und mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bun-
des (erlassen vom Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz oder dem sonst zustédndigen Fachminis-
terium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Bildung und Forschung) abgestimmit.

Der Rahmenlehrplan baut grundsétzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. vergleichbarer Ab-
schlusse auf. Er enthalt keine methodischen Festlegungen fur den Unterricht. Der Rahmenlehrplan beschreibt
berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf die zu erwerbenden Abschlisse.

Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz sowie die Lehr-
pléne der Lander fur den berufsiibergreifenden Lernbereich regeln die Ziele und Inhalte der Berufsausbildung.
Auf diesen Grundlagen erwerben die Schiler und Schilerinnen den Abschluss in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf sowie den Abschluss der Berufsschule.

Die L&nder ibernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrplédne um. Im zweiten
Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit
der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleiben.

Teil Il
Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfiillen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen Bil-
dungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenstandiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung tber
die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.03.2015 in der jeweils geltenden Fassung)
agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusam-
men und hat die Aufgabe, den Schilern und Schilerinnen die Starkung berufsbezogener und berufsiibergrei-
fender Handlungskompetenz zu erméglichen. Damit werden die Schiler und Schilerinnen zur Erflllung der
Aufgaben im Beruf sowie zur nachhaltigen Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, 6ko-
nomischer, 6kologischer und individueller Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder
Anforderungen, befahigt. Das schlieBt die Férderung der Kompetenzen der jungen Menschen

— zur persénlichen und strukturellen Reflexion,

— zum verantwortungsbewussten und eigenverantwortlichen Umgang mit zukunftsorientierten Technologien,
digital vernetzten Medien sowie Daten- und Informationssystemen,

— in berufs- und fachsprachlichen Situationen adédquat zu handeln,

— zum lebensbegleitenden Lernen sowie zur beruflichen und individuellen Flexibilitat zur Bewaltigung der sich
wandelnden Anforderungen in der Arbeitswelt und Gesellschaft,

— zur beruflichen Mobilitat in Europa und einer globalisierten Welt
ein.
Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den flr jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundesein-

heitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darliber hinaus gelten die fiir die Berufsschule erlassenen Regelungen
und Schulgesetze der Lander.
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Um ihren Bildungsauftrag zu erflillen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsangebot gewahrleis-
ten, das

— in didaktischen Planungen flir das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abgestimmte handlungsorien-
tierte Lernarrangements entwickelt,

— einen Unterricht mit entsprechender individueller Férderung vor dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrun-
gen, Fahigkeiten und Begabungen aller Schiler und Schilerinnen erméglicht,

— ein individuelles und selbstorganisiertes Lernen in der digitalen Welt férdert,
— eine Forderung der bildungs-, berufs- und fachsprachlichen Kompetenz berticksichtigt,

— eine nachhaltige Entwicklung der Arbeits- und Lebenswelt und eine selbstbestimmte Teilhabe an der Gesell-
schaft unterstiitzt,

— fir Gesunderhaltung und Unfallgefahren sensibilisiert,

- einen Uberblick tiber die Bildungs- und beruflichen Entwicklungsperspektiven einschlieBlich unternehme-
rischer Selbststandigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu unterstit-
zen,

— an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf Kompetenzentwick-
lung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist.

Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu férdern. Hand-
lungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befédhigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesell-
schaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu
verhalten.

Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozial-
kompetenz.

Fachkompetenz
Bereitschaft und Fahigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Kénnens Aufgaben und Probleme ziel-
orientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbststandig zu I6sen und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz!

Bereitschaft und Fahigkeit, als individuelle Persdnlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Ein-
schrénkungen in Familie, Beruf und &ffentlichem Leben zu klaren, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene
Begabungen zu entfalten sowie Lebensplane zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie
Selbststéndigkeit, Kritikfahigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlassigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu
ihr gehéren insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bin-
dung an Werte.

Sozialkompetenz

Bereitschaft und Fahigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu
erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen
und zu verstandigen. Hierzu gehért insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidaritat.

Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Bestandteil von
Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.

Methodenkompetenz

Bereitschaft und Fahigkeit zu zielgerichtetem, planméaBigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und
Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte).

Kommunikative Kompetenz

Bereitschaft und Fahigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehért es, eigene
Absichten und Bedurfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen.

Lernkompetenz

Bereitschaft und Féhigkeit, Informationen Uber Sachverhalte und Zusammenhange selbststandig und gemein-
sam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz
gehdrt insbesondere auch die Fahigkeit und Bereitschaft, im Beruf und Uber den Berufsbereich hinaus Lern-
techniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese fiir lebenslanges Lernen zu nutzen.

1 Der Begriff ,Selbstkompetenz* ersetzt den bisher verwendeten Begriff ,,Humankompetenz®. Er berlicksichtigt starker den spezifi-
schen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung des DQR auf.
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Teil 1l
Didaktische Grundsatze

Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen, werden die jungen Menschen zu selbststéndigem
Planen, Durchfiihren und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstéatigkeit beféhigt.

Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz. Mit der didak-
tisch begrindeten praktischen Umsetzung — zumindest aber der gedanklichen Durchdringung — aller Phasen
einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei Lernen in und aus der Arbeit vollzogen.

Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritdr an handlungssys-
tematischen Strukturen und stellt gegenlber vorrangig fachsystematischem Unterricht eine verédnderte Per-
spektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkenntnissen sind bei der Planung und Umsetzung
handlungsorientierten Unterrichts in Lernsituationen folgende Orientierungspunkte zu berlcksichtigen:

— Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die flir die Berufsauslibung bedeutsam sind.

- Lernen vollzieht sich in vollstdndigen Handlungen, méglichst selbst ausgeflihrt oder zumindest gedanklich
nachvollzogen.

— Handlungen férdern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit in einer zunehmend globalisier-
ten und digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt (zum Beispiel 6konomische, 6kologische, rechtliche, tech-
nische, sicherheitstechnische, berufs-, fach- und fremdsprachliche, soziale und ethische Aspekte).

— Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug auf ihre gesellschaft-
lichen Auswirkungen.

- Handlungen berticksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklarung oder die Konflikt-
bewaltigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung.

Teil IV
Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan fir die Berufsausbildung zum Mediengestalter Digital und Print und zur Me-
diengestalterin Digital und Print ist mit der Verordnung Uber die Berufsausbildung zum Mediengestalter Digital
und Print und zur Mediengestalterin Digital und Print vom 15.05.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 128 vom 17.05.2023)
abgestimmt.

Der Rahmenlehrplan fur den Ausbildungsberuf Mediengestalter Digital und Print und Mediengestalterin Digital
und Print (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.01.2007 i.d. F. vom 25.09.2015) wird durch den vor-
liegenden Rahmenlehrplan aufgehoben.

Die fiir den Prifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde erforderlichen Kompetenzen werden auf der Grund-
lage des ,,Kompetenzorientierten Qualifikationsprofils fir den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts-
und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe” (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
17.06.2021) vermittelt.

In Ergénzung des Berufsbildes (Bundesinstitut fir Berufsbildung unter http://www.bibb.de) sind folgende As-
pekte im Rahmen des Berufsschulunterrichtes bedeutsam:

Mediengestalter Digital und Print und Mediengestalterinnen Digital und Print sind in Betrieben der Druckvor-
stufe, in Druckereien, Werbeagenturen, Webagenturen und artverwandten Unternehmen tétig. Sie gestalten,
realisieren und prasentieren Medienprodukte.

Typische berufliche Handlungsfelder sind das Entwickeln und Visualisieren von Ideen und Designkonzeptionen,
die Gestaltung und technische Umsetzung von Konzepten, das Erstellen von Bilddaten, die Bild- und Grafikdaten-
bearbeitung, das Planen und Organisieren von Projekten, das produktionsgerechte Umsetzen der Daten fiir unter-
schiedliche Druckverfahren, das Entwickeln, Gestalten und Umsetzen von digitalen und interaktiven Medienpro-
dukten und der Ausgabe von Medienprodukten.

Die Lernfelder orientieren sich an den beruflichen Handlungsfeldern. Sie sind methodisch-didaktisch so um-
zusetzen, dass sie zu einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz fihren. Diese umfasst insbeson-
dere vernetztes Denken, Eigeninitiative und analytische Fahigkeiten. Praxis- und berufsbezogene Lernsituatio-
nen nehmen dabei eine zentrale Stellung in der Unterrichtsgestaltung ein.

Die Schule entscheidet im Rahmen ihrer Méglichkeiten und in Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben
eigenstandig Uber die inhaltliche Ausgestaltung der Lernsituationen unter Berlcksichtigung der regional unter-
schiedlichen Besonderheiten.
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Die in den Lernfeldern formulierten Kompetenzen beschreiben den Qualifikationsstand am Ende des Lernpro-
zesses. Kursiv ausgezeichnete Inhalte stellen Mindestanforderungen dar. Die Lernfelder bauen spiralcurricular
aufeinander auf.

Struktur des Rahmenlehrplans
¢ Der Ausbildungsberuf gliedert sich in die vier Fachrichtungen Projektmanagement, Designkonzeption, Print-
medien und Digitalmedien.

¢ Im ersten und zweiten Ausbildungsjahr legt der Rahmenlehrplan den Schwerpunkt auf die Vermittlung fach-
richtungsibergreifender Kompetenzen, die allgemeine und crossmediale Aspekte der Medienproduktion be-
ricksichtigen.

¢ Die Lernfelder 3 und 4 bilden die Reihenfolge des Produktionsablaufes ab. Aus didaktischen Grinden bietet
es sich an, diese in umgekehrter Reihenfolge zu unterrichten.

e Ziele und Inhalte der Lernfelder 1 bis 6 sind mit den geforderten Qualifikationen der Ausbildungsordnung fur
die Zwischenpriifung abgestimmt.

e |m dritten Ausbildungsjahr erfolgt die Differenzierung in die Fachrichtungen.

¢ Die Projektlernfelder 11 c-d bieten zudem die Md&glichkeit, Kompetenzen aus den Wahlqualifikationen, die
seitens der Betriebe geférdert werden, schulisch zu vertiefen.

1. Ausbildungsjahr
(fachrichtungsubergreifend)

LF 1 Printprodukte nach Kundenvorgaben gestalten

LF 2 Digitale Medienprodukte nach Kundenvorgaben gestalten und realisieren

LF 3 Daten crossmedial aufbereiten

LF 4 Daten crossmedial ausgeben

2. Ausbildungsjahr
(fachrichtungsubergreifend)

LF 5 Printprodukte konzipieren, gestalten und realisieren

LF 6 Digitale Medienprodukte konzipieren, gestalten und realisieren

Zwischenpriifung

LF 7 Medien aus Datenquellen zu einem Medienprodukt zusammenfihren

LF 8 Logos entwickeln und in Gestaltungskonzepten projektorientiert umsetzen

3. Ausbildungsjahr
in den Fachrichtungen

Projektmanagement Designkonzeption Printmedien Digitalmedien
LF 9a LF9b LF 9c LFod
MarketingmaBnahmen Kundenwilinsche Qualitatsstandards Content-Management-
entwickeln analysieren und Entwirfe umsetzen Systeme nutzen
visualisieren
LF 10a LF 10b LF 10c LF 10d
Betriebliche Arbeits- Medienubergreifende Farbmanagement Interaktivitat gestalten und
Prozesse organisieren Gestaltungsideen anwenden realisieren
entwickeln und visualisieren
LF11a LF11b LF11c LF11d
Projekte konzipieren und Designkonzepte Printmedienprojekte Digitale Medienprojekte
organisieren projektorientiert entwickeln, realisieren realisieren
visualisieren und
prasentieren
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Mediengestalter Digital und Print und Mediengestalterinnen Digital und Print arbeiten projekt- und teamorien-
tiert in enger Zusammenarbeit und Ricksprache mit den Kunden und Kundinnen. Sie sind in ihrer beruflichen
Tatigkeit haufig im Spannungsfeld gestalterischer, wirtschaftlicher und technischer Anforderungen eingesetzt.
Sie sollten insbesondere folgende Selbst- und Sozialkompetenzen entwickeln:

¢ selbststandig und verantwortungsbewusst handeln,

¢ eigene Wertvorstellungen entwickeln und vertreten,

¢ teamorientiert arbeiten und gemeinsam Probleme I6sen,

¢ respektvoll und aufgeschlossen miteinander umgehen und

¢ mit Innovationen konstruktiv umgehen.
Uber alle Lernfelder hinweg muss die Férderung folgender iibergreifender beruflicher Handlungskompeten-
zen sichergestellt werden:

e Der Erwerb von Berufs- und Fachsprache sowie Fremdsprache ist in den Lernfeldern Gber die Ausbildungs-

jahre hinweg integriert.

¢ In den Lernfeldern werden die Dimensionen der 6kologischen, 6konomischen und sozialen Nachhaltigkeit,
des wirtschaftlichen Denkens, der interkulturellen Unterschiede und der Inklusion beriicksichtigt.

e Der Kompetenzerwerb im Kontext der digitalen Arbeits- und Geschéaftsprozesse ist integrativer Bestandteil
der Fachkompetenzen und entfaltet sich dariiber hinaus in Gberfachlichen Kompetenzdimensionen.

e Vorschriften und MaBnahmen zur Arbeitssicherheit sowie des Gesundheits- und Umweltschutzes sind um-
zusetzen.

¢ Die Nutzung von informationstechnischen Systemen und der Einsatz von digitalen Medien sind integrierte
Bestandteile der Lernfelder. Auf die situationsangemessene Anwendung von Datenschutz und Datensicher-
heit ist im Berufsfeld Druck und Medien besonders zu achten. In Zusammenhang mit der Be- und Verarbei-
tung von Bilddaten kommen den rechtlichen Vorgaben, insbesondere der Bild- und Persoénlichkeitsrechte
besondere Bedeutung zu.

¢ Im Hinblick auf den technologischen und gesellschaftlichen Wandel sind die Ziele der Lernfelder offen formu-
liert. Lebenslanges Lernen und die Fahigkeit zur Anpassung an ein sich standig d&nderndes Arbeitsumfeld
stellen eine wichtige Grundlage des Berufsbilds dar.

Bei entsprechender Relevanz werden die Ubergeordneten Kompetenzen in einzelnen Lernfeldern gesondert
ausgewiesen.
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Teil V
Lernfelder

Ubersicht iiber die Lernfelder fiir den Ausbildungsberuf
Mediengestalter Digital und Print und Mediengestalterin Digital und Print

Lernfelder Zeitrichtwerte
in Unterrichtsstunden
Nr. .Jahr 2. Jahr 3. Jahr
1 Printprodukte nach Kundenvorgaben gestalten 80
2 Digitale Medienprodukte nach Kundenvorgaben gestalten und realisieren 80
3 Daten crossmedial aufbereiten 80
4 Daten crossmedial ausgeben 80
5 Printprodukte konzipieren, gestalten und realisieren 80
6 Digitale Medienprodukte konzipieren, gestalten und realisieren 80
7 Medien aus Datenquellen zu einem Medienprodukt zusammenfiihren 40
8 Logos entwickeln und in Gestaltungskonzepten projektorientiert umset- 80
zen
Fachrichtung Projektmanagement
9a | MarketingmaBnahmen entwickeln 80
10a | Betriebliche Arbeitsprozesse organisieren 80
11a | Projekte konzipieren und organisieren 120
Fachrichtung Designkonzeption
9b | Kundenwlnsche analysieren und Entwiirfe visualisieren 80
10b | Medienubergreifende Gestaltungsideen entwickeln und visualisieren 80
11b | Designkonzepte projektorientiert entwickeln, visualisieren und prasentie- 120
ren
Fachrichtung Printmedien
9c | Qualitdtsstandards umsetzen 80
10c | Farbmanagement anwenden 80
11c | Printmedienprojekte realisieren 120
Fachrichtung Digitalmedien
9d | Content-Management-Systeme nutzen 80
10d | Interaktivitat gestalten und realisieren 80
11d | Digitale Medienprojekte realisieren 120
Summen: insgesamt 880 Stunden 320 280 280
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Lernfeld 1: Printprodukte nach Kundenvorgaben gestalten 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Printprodukte nach Kundenvorgaben zu gestalten.

Die Schiulerinnen und Schiler werten kundenspezifische Vorgaben eines Briefings aus. Sie kommunizieren auf-
tragsbezogen und adressatengerecht die gestalterischen Vorgaben der Kundinnen und Kunden. Sie machen sich
mit den verschiedenen betrieblichen Ablaufen und Prozessen vertraut und diskutieren eigene Erfahrungen. Sie er-
stellen einen Arbeitsplan und legen Teilaufgaben fest.

Die Schilerinnen und Schiler informieren sich Uber gestaltungstechnische Grundlagen (Gestaltgesetze, Typogra-
fie, Farbwirkung, Formate, Bildausschnitt, Bildwirkung). Sie verschaffen sich einen Uberblick tiber vergleichbare und
zeitgemaBe Printprodukte und deren Druckveredelung. Sie ordnen ihre Arbeit in den Produktionsablauf eines mo-
dernen Printprodukts ein. Sie beschaffen sich projektbezogene Informationen auch in einer Fremdsprache und mit
digitalen Medien. Hierbei empfangen, prifen, verarbeiten, Gbermitteln und sichern sie digitale Daten und beachten
dabei die Vorschriften zum Datenschutz, zur Datensicherheit und zum Urheberrecht.

Die Schulerinnen und Schuler definieren Ziele und planen im Team unter besonderer Beriicksichtigung der Kunden-
vorgaben (Briefing/Re-Briefing/De-Briefing) und unter fertigungstechnischen, 6konomischen und 6kologischen As-
pekten ihre Arbeit mithilfe digitaler Medien. Sie entwickeln Kriterien flr die Umsetzung ihres Produkts.

Die Schilerinnen und Schiler gestalten unter Beachtung der typografischen Grundlagen, der Farbwirkung und der
Wirkung von Bildern ein Printprodukt (Produktmuster). Sie wenden Entwurfstechniken an und gestalten die Ent-
wirfe nach einem Gestaltungskonzept. Sie bereiten die Computerarbeitsplatze vor und wahlen grundlegende Pro-
grammeinstellungen aus. Sie beachten dabei ergonomische Gesichtspunkte und die Arbeitssicherheitsvorschriften
bei der Arbeitsplatzeinrichtung. Sie verschaffen sich einen Uberblick (iber branchenspezifische Software, wahlen
auf Grundlage der Gestaltungsidee Layout-, Bildbearbeitungs- und lllustrationsprogramme aus und setzen diese in
ausgewahlten Dateiformaten und unter Beachtung medienspezifischer Vorgaben um.

Die Schilerinnen und Schiiler liberpriifen unter Berlicksichtigung der Zielgruppe die gestalterische Wirkung des
Entwurfs und bereiten die Abnahme durch die Kundinnen und Kunden beim De-Briefing vor. Sie stellen ihre Ent-
wirfe vor. Sie Uberprifen und beurteilen in Teamarbeit die Wirkung anhand der abgeleiteten Kriterien. Sie &uBern
sich konstruktiv, akzeptieren begriindete Kritik und korrigieren gegebenenfalls ihre Entwirfe. Sie prasentieren die
Ergebnisse den Kundinnen und Kunden.

Die Schiilerinnen und Schuler reflektieren nach Abschluss des Gestaltungsauftrags ihr Vorgehen. Sie diskutieren
unter 6kologischen, 6konomischen und qualitativen Gesichtspunkten den Produktionsprozess.
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Lernfeld 2: Digitale Medienprodukte nach Kundenvorgaben 1. Ausbildungsjahr
gestalten und realisieren Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, digitale Medienprodukte nach Kundenvorgaben zu
gestalten und unter Beachtung technischer Standards zu realisieren.

Die Schlerinnen und Schiller werten kundenspezifische Vorgaben zur Gestaltung eines digitalen Medienproduktes
aus. Dazu machen sie sich mit den gestalterischen Vorgaben der Kundinnen und Kunden und den Bediirfnissen der
Zielgruppe vertraut und analysieren die vorgegebenen Medien im Hinblick auf deren Kommunikationsziel.

Die Schulerinnen und Schiiler informieren sich tUber grundlegende gestalterische und technische Eigenschaften digi-
taler Medienprodukte (Typografie, Farbwirkung, Bildwirkung, Benutzeroberfldche, Benutzerinteraktion) im Rahmen der
Kundenvorgaben. Hierzu verschaffen sie sich einen Uberblick liber gestalterische Grundsétze und Layoutoptionen
digitaler Medien. Hierbei beachten sie auch die Gestaltung der Benutzerschnittstellen (U/) und die Benutzererfahrun-
gen (UX). Sie beschaffen sich projektbezogene Informationen auch in einer Fremdsprache und mit digitalen Medien.

Die Schilerinnen und Schiler planen das Medienprodukt, indem sie die Handlungsschritte und die Zustandigkeiten
im Team in analoger und digitaler Form festlegen. Dazu erstellen sie einen strukturierten Zeitplan. Sie wenden Krea-
tivitatstechniken an, um kriteriengeleitet Gestaltungsentwiirfe zu konzipieren. Sie verwenden dabei branchenspezi-
fische Software und Darstellungsformen (Drahtgittermodell, Mockup). Sie empfangen, bewerten, verarbeiten, Gber-
mitteln und sichern digitale Daten aus den Kundenvorgaben und beachten die Vorschriften zum Datenschutz und
zur Datensicherheit. Sie présentieren ihre Gestaltungsentwurfe, auch in digitaler Form, vergleichen und bewerten
diese anhand der entwickelten Kriterien des zu Grunde gelegten Gestaltungskonzeptes.

Die Schilerinnen und Schiiler treffen eine begriindete Entscheidung fiir einen Gestaltungsentwurf, erstellen daraus
das fertige Layout (Clickdummy, Prototyp) mittels branchenspezifischer Software und fligen Interaktionsmaoglich-
keiten nach Kundenvorgaben hinzu. Sie setzen das Layout mittels vom World Wide Web Consortium standardisier-
ter Sprachen in ein lauffahiges Produkt um. Zu diesem Zweck nutzen sie entsprechende Referenzen als Hilfe, auch
in einer Fremdsprache. Bei der Umsetzung achten sie auf eine Trennung von Inhalt und Gestaltung.

Die Schulerinnen und Schiler kontrollieren ihr Produkt beziiglich Gestaltung, Technik und Funktion unter Beriick-
sichtigung des Layouts und der Kundenvorgaben. Hierzu analysieren sie ihren Quelltext und korrigieren ihn gegebe-
nenfalls hinsichtlich der aktuell giiltigen Standards. Bei Bedarf fiinren sie nach Kundenvorgaben Anderungen durch.
Sie préasentieren ihre Ergebnisse.

Die Schiulerinnen und Schiler dokumentieren, bewerten und reflektieren ihren Arbeitsprozess sowie ihre Lernstra-
tegien. Sie nehmen Kritik entgegen und reagieren darauf angemessen sowie I6sungsorientiert.
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Lernfeld 3: Daten crossmedial aufbereiten 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Bilder, Grafiken und Videomaterial systemunabhan-
gig und entsprechend dem Verwendungszweck aufzubereiten und Fonts zu nutzen.

Die Schiilerinnen und Schiiler analysieren Bild-, Grafik-, Text- und Videomaterial (Dateiformate, Kompression) im
Hinblick auf die Integrationsfahigkeit in ein Medienprodukt und mit dem Fokus auf verfahrenstechnische, wirt-
schaftliche und medienrechtliche Aspekte.

Die Schulerinnen und Schiiler informieren sich Uber die jeweiligen ausgabespezifischen und qualitativen Anforde-
rungen, indem sie Qualitatskriterien, Eigenschaften und Einsatzmdoglichkeiten berlcksichtigen (Farbraum, Daten-
tiefe, Bitmap, Vektor, Metadaten, Kontrast, Helligkeit, Farbigkeit). Sie ermitteln unterschiedliche Moéglichkeiten der
Datenubertragung und -speicherung.

Die Schilerinnen und Schler planen den Einsatz von Vektor- und Pixeldateiformaten. Dabei beachten sie Ein- und
Ausgabefarbrdume, die notwendige Farbtiefe und unterscheiden zwischen verlustfreien und verlustbehafteten Da-
teiformaten. Sie berechnen die erforderliche Bildauflosung und die Datenmenge von Bild-, Video- und Audiodaten
und fuhren Formatanpassungen durch. Sie legen fiir vorgegebene Videodaten die ausgabespezifische Aufbereitung
fest. Fur die erforderliche Datenspeicherung und -sicherung verwalten sie lokale, externe und Cloud-Speicher und
nutzen unterschiedliche Verfahren (Schnittstellen, Backup). Dabei beachten sie die Chancen und Risiken der digita-
len Technologien.

Die Schilerinnen und Schiler erstellen Grafikelemente und vektorisieren Bildvorlagen. Fiir pixelbasierte Vorlagen
legen sie neue Bildausschnitte fest, fiihren Bildmontagen (Bildfreistellungen) aus und nutzen verschiedene Moglichkei-
ten der Bildoptimierung. Die Bild- und Grafikdaten werden crossmedial und ausgabespezifisch aufbereitet (Farbraum,
Auflésung, Dateiformat). Sie nutzen branchentypische Programme zur Sichtung und Visualisierung von Bilddaten, zur
Bearbeitung von Bild-Rohdaten, zur Anpassung von Metadaten und fiir den ausgabespezifischen automatisierten
Export. Zur Bearbeitung des Videomaterials wenden sie die Grundlagen der Schnitttechnik an und konvertieren das
Material in das geplante Ausgabeformat. Dazu verwenden sie branchentypische Softwareprodukte. Fir eine medien-
spezifische Ausgabe berlcksichtigen sie technische Parameter wie Ausgabeauflésung, Rasterweite, Rasterverfahren,
GréBe und Auflésung des Ausgabemediums, Frameraten und Farbtiefe. Bei der Darstellung von Textinformationen
beriicksichtigen sie die Textcodierung und nutzen Fontformate unter Beachtung ihrer Besonderheiten. Sie installieren
und verwalten Schriften, beachten die lizenzrechtlichen Vorgaben zur Nutzung fir das Medienprodukt und verwenden
dazu branchentypische Softwareprodukte.

Die Schulerinnen und Schdler priifen die Ergebnisse und Qualitat der Ausgabedateien und optimieren diese bei
Bedarf.

Die Schlerinnen und Schiler dokumentieren und bewerten ihren Arbeitsprozess sowie das Medienprodukt und
bringen Verbesserungsvorschlége ein, auch im Hinblick auf automatisierte Arbeitsabléufe.
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Lernfeld 4: Daten crossmedial ausgeben 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Medienprodukte nach Kundenvorgaben und unter
Beriicksichtigung des Arbeitsablaufs crossmedial auszugeben.

Die Schilerinnen und Schiler kldren den Auftrag adressatengerecht mit den Kundinnen und Kunden. Sie analysie-
ren den Auftrag im Hinblick auf mégliche Produktionsabldufe und dokumentieren diese fortlaufend auch mit digita-
len Medien.

Die Schiilerinnen und Schiiler informieren sich Uiber Ausgabeverfahren (Druckverfahren, Veréffentlichung digitaler
Medien) und vergleichen diese hinsichtlich wirtschaftlicher, qualitativer und nachhaltiger Gesichtspunkte. Sie be-
schaffen sich auftragsbezogene Informationen auch in einer Fremdsprache und mit digitalen Medien.

Die Schiilerinnen und Schdler planen den Ausgabeprozess unter Berlicksichtigung produktspezifischer Vorgaben
(Anschnitt, Schnittmarken, Viewport, Datenstruktur) und des digitalen Auftragsmanagements. Sie erstellen Arbeits-
anweisungen flr die Erstellung von Daten fiir Druck- und Digitalmedienausgabe. Sie (lbernehmen die Verantwor-
tung fUr den Produktionsprozess, indem sie die Vorschriften zum Arbeitsschutz und zur Datensicherheit beachten.

Die Schilerinnen und Schiler wahlen medienspezifisch Teilprodukte und Materialien fiir die Fertigung eines Me-
dienproduktes aus. Dabei berilicksichtigen sie 6konomische Parameter (Hosting, Software) sowie Materialien wie
Bedruckstoffe (Papier, Folie). Sie beachten die Ziele fir nachhaltige Entwicklung (Umweltsiegel, Umweltzeichen)
sowie Aspekte der Weiterverarbeitung (Falz-, Heft- und Bindearten).

Die Schilerinnen und Schiuler liberpriifen ihre Dokumentation auf technische Durchfiihrbarkeit des geplanten Pro-
duktionsablaufs und nehmen gegebenenfalls Anderungen vor.

Die Schilerinnen und Schiler reflektieren den Arbeitsprozess, bringen Verbesserungsvorschlage (Feedbackre-
geln) ein. Dabei entwickeln sie ihre Kommunikationsfahigkeit und zeigen im Umgang miteinander Kooperations-
bereitschaft, Wertschitzung und Respekt.
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Lernfeld 5: Printprodukte konzipieren, gestalten und realisieren 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, komplexe Printprodukte zu konzipieren, zu gestalten
und zu realisieren.

Die Schiilerinnen und Schiler machen sich mit dem Auftrag vertraut. Dabei erfassen und analysieren sie grund-
legende Anforderungen an ein Printprodukt, vor allem in Bezug auf das Zusammenspiel von Inhalt, Gestaltung und
Bildwirkung. Sie definieren Beurteilungskriterien, legen mogliche Lésungen fest, diskutieren eigene Erfahrungen
und erstellen einen Arbeitsplan, indem sie ihre Termine strukturieren und festlegen.

Die Schilerinnen und Schiler informieren sich Uber die Méglichkeiten der Bild- und Textgestaltung (Bildgestaltung,
Bildausschnitt, Bildwirkung, Typografie und Satzarten) sowie die technischen Anforderungen an Produkte in der
Printproduktion (Ausgabetechniken, AusschieBen, Weiterverarbeitung). Sie informieren sich Uber die Farbkonvertie-
rung von Bilddaten (Farbsysteme, Farbprofile). Die Schilerinnen und Schiiler beschaffen sich rechtliche Informatio-
nen auch mithilfe digitaler Medien, machen sich mit den entsprechenden Vorgaben bei der Konzeption von Medien-
produkten vertraut (Rechtsquellen, Bildrechte, Nutzungsrechte, Persénlichkeitsrechte) und berlcksichtigen sie bei
der Gestaltung.

Die Schilerinnen und Schiler wenden Entwurfstechniken an, legen den Arbeitsablauf fest und planen im Team die
gestalterische und technische Umsetzung des Printprodukts (Gestaltungsraster, Gestaltungskonzept) auch unter
den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit. Sie erstellen hierzu Arbeitsanweisungen fiir Arbeitsablaufe und Teilpro-
zesse fur das digitale Auftragsmanagement. Sie Uberprifen ihre Arbeitsplatze und -mittel bezliglich ergonomischer
Gesichtspunkte und den Anforderungen in der Vorstufenproduktion. Hierbei nutzen sie auch Informationen in einer
Fremdsprache.

Die Schilerinnen und Schiiler erstellen und beschaffen Bildmaterial unter Berlicksichtigung fotografischer Aufnahme-
techniken. Dabei verwenden sie auch computergenerierte Bilder. Sie bearbeiten Bild- und Grafikmaterial unter Beach-
tung des Verwendungszwecks, der Bildgestaltung und Bildwirkung mittels branchenspezifischer Software (Grada-
tion). Dabei beriicksichtigen sie technische Parameter und rechtliche Bestimmungen. Sie wenden non-destruktive
Techniken (Masken, Einstellungsebenen) der Bildmontage zur Erstellung eines Composings an. Unter Einsatz bran-
chenspezifischer Software gestalten sie aus Text- und Bildmaterial das Layout fir ein Printprodukt und erstellen ein
Produktmuster. Die ausgewéhlten Bilddaten konvertieren sie in die zur Ausgabe vorgesehenen Farbraume (Farbvor-
einstellungen, Profilwarnungen). Hierbei erstellen, bewerten, bearbeiten, (bermitteln und sichern sie digitale Daten und
beachten dabei die Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Die Schiilerinnen und Schiiler verwenden
standardisierte Preflight-Profile, berprifen und korrigieren gegebenenfalls damit ihre Dateien. Sie produzieren ein
Druckmuster und wenden dabei Techniken der Weiterverarbeitung und der Druckveredelung an.

Die Schulerinnen und Schiiler beurteilen unter Berlicksichtigung der festgelegten Kriterien die Produkte und analy-
sieren deren Wirkung auf die Zielgruppe. Sie stellen ihre Entwiirfe vor und diskutieren die Ergebnisse sachlich und
konstruktiv.

Die Schilerinnen und Schiler reflektieren nach Abschluss des Auftrags den Gestaltungs- und Lernprozess und
dokumentieren ihre Arbeitsablaufe. Sie diskutieren unter 6kologischen, 6konomischen und qualitativen Gesichts-
punkten ihr Vorgehen.
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Lernfeld 6: Digitale Medienprodukte konzipieren, gestalten und 2. Ausbildungsjahr
realisieren Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, digitale Medienprodukte fiir verschiedene digitale
Ausgabemedien zu entwerfen, zu gestalten und zu realisieren.

Die Schilerinnen und Schiler analysieren den Kundenauftrag unter Beachtung des Kommunikationsziels. Sie ver-
schaffen sich einen Uberblick Uber die Kommunikationsmittel, Gestaltungsvorlagen und Gestaltungsideen.

Die Schilerinnen und Schiiler sondieren zur Entwicklung einer Gestaltungsidee passende Kreativitdtstechniken und
verschaffen sich einen Uberblick (iber Produkte oder Dienstleistungen der Mitbewerber und Mitbewerberinnen. Sie
informieren sich Uiber technische Eigenschaften (Aufiésung, Bildseitenverhéltnis, Anwendungsprogramme, responsi-
ves Design) des gewlinschten Ausgabemediums und erkunden technische Erfordernisse (HTML, Cascading Style
Sheet, Mediaqueries, Javascript) zur Umsetzung des Auftrags. Sie beriicksichtigen Aspekte, die eine barrierefreie
Nutzung ermdglichen und beachten rechtliche Grundlagen (Impressumspflicht, Datenschutz).

Die Schilerinnen und Schiiler planen das Medienprodukt, indem sie die erforderlichen Arbeitsschritte in eine chro-
nologische Reihenfolge bringen und zeitlich planen. Sie erstellen hierzu Arbeitsanweisungen fur Arbeitsabldufe und
Teilprozesse fur das digitale Auftragsmanagement. Sie skizzieren Gestaltungsentwurfe auf Basis eines Gestaltungs-
konzeptes, entscheiden sich dabei fir Bilder, Grafiken, Farben, Schriften sowie multimediale Elemente und stim-
men diese im Team ab. Dabei gehen sie konstruktiv und respektvoll mit Kritik um. Sie prasentieren den Entwurf und
besprechen ihn mit den Kundinnen und Kunden, begriinden dabei das Gestaltungskonzept in Bezug auf das Kom-
munikationsziel und arbeiten Anderungswiinsche ein.

Die Schiilerinnen und Schiiler fertigen aus den Gestaltungsentwirfen einen Prototyp an und Uberprifen ihn in
einem iterativen Prozess auf Benutzerfreundlichkeit (Benutzerschnittstellen, Benutzererfahrung). Sie berlcksichti-
gen die spezifischen Auftragsdaten und beachten dabei die IT-Sicherheit. Sie setzen den Prototypen mittels vom
World Wide Web Consortium standardisierter Sprachen in ein lauffahiges Produkt um. Sie optimieren ihr Produkt
auch flr Suchmaschinen (semantische Struktur, Inhalt, Metadaten). Zu diesem Zweck nutzen sie entsprechende
Referenzen als Hilfe, auch in einer Fremdsprache.

Die Schulerinnen und Schiler kontrollieren ihr Produkt beziiglich Gestaltung, Technik und Funktion unter Bertick-
sichtigung des Gestaltungsentwurfs und der Kundenvorgaben. Hierzu analysieren sie ihren Quelltext und korrigie-
ren ihn gegebenenfalls hinsichtlich der Standards. Bei Bedarf fiihren sie nach Kundenvorgaben Anderungen durch.
Sie prasentieren ihre Ergebnisse den Kundinnen und Kunden.

Die Schiilerinnen und Schiiler dokumentieren, bewerten und reflektieren ihren Arbeitsprozess und diskutieren die
Vor- und Nachteile der verschiedenen Herangehensweisen auch im Hinblick auf nachhaltiges Webdesign. Sie ana-
lysieren eigene Qualifizierungsbedarfe fir zukiinftige Arbeitsprozesse.

Lernfeld 7: Medien aus Datenquellen zu einem Medienprodukt 2. Ausbildungsjahr
zusammenfiihren Zeitrichtwert: 40 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Produkte aus datengestiitzten Quellen nach Kun-
denvorgaben zusammenzufiihren und unter Beachtung technischer Standards zu realisieren.

Die Schilerinnen und Schiler analysieren den Arbeitsauftrag. Dazu machen sie sich mit dem Aufbau der zur Verfu-
gung gestellten Datensammlung vertraut. Sie diskutieren eigene Erfahrungen sowie mogliche Herangehensweisen
und erstellen einen Arbeitsplan.

Die Schilerinnen und Schiler informieren sich Uber die relevanten und branchentiiblichen Datenaustauschformate,
Ausgabeformate (PDF-Standards) und Moglichkeiten der Automatisierung.

Die Schilerinnen und Schiller planen die benétigte Datenorganisation und entscheiden sich fir eine strukturierte
Vorgehensweise.

Die Schulerinnen und Schiler bereiten die Daten auf. Dabei beriicksichtigen sie die Konsistenz, Richtigkeit und
Vollstandigkeit. Sie erstellen nach Vorgaben ein Produkt, indem sie die Daten zusammenfiihren und bei Bedarf
MaBnahmen zur Korrektur der Workflow-Automation einleiten. Sie lesen Metadaten aus Bilddateien aus, binden die
Informationen in das Produkt ein (Bildunterschrift, Copyright) und geben statistische Daten als Diagramm aus. Sie
konvertieren das Produkt in das gewlinschte Ausgabeformat (Digital, Print) und beachten dabei branchenibliche
Standards.

Die Schilerinnen und Schiiler kontrollieren ihr Produkt beziiglich Technik und Funktion unter Berlicksichtigung der
Kundenvorgaben. Bei Bedarf fiihren sie Anderungen durch. Sie prasentieren ihre Ergebnisse.

Die Schiilerinnen und Schiler dokumentieren, bewerten und reflektieren ihren Arbeitsprozess und diskutieren die
Vor- und Nachteile der verschiedenen Herangehensweisen.
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Lernfeld 8: Logos entwickeln und in Gestaltungskonzepten 2. Ausbildungsjahr
projektorientiert umsetzen Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Logos zu entwickeln und in gegebenen Gestaltungs-
konzepten projektorientiert umzusetzen.

Die Schilerinnen und Schiiler analysieren ein Kunden-Briefing, machen sich mit den kundenspezifischen Vorgaben
vertraut und ermitteln die Zielgruppe und deren Bedurfnisse unter Berlicksichtigung kultureller Identitaten. Sie orga-
nisieren ihr Team fur den Auftrag durch eine Projektmanagementmethode (klassisch, kollaborativ, agil) und legen die
erforderlichen Kommunikationsstrukturen und Zustandigkeiten fest. Hierbei bertcksichtigen sie digitale Planungs-
werkzeuge.

Die Schilerinnen und Schiler informieren sich im Team Uber gestalterische und technische Eigenschaften (Repro-
duzierbarkeit, Sonderfarben, Schutzzone) von Logos (Logoarten, Logokriterien, Semiotik) und die weiteren Bestand-
teile eines Gestaltungskonzeptes (Geschéftsausstattung, Design Manual, Farb- und Bildkonzept). Sie beschaffen
sich projektbezogene Informationen auch in einer Fremdsprache und mit digitalen Medien. Sie recherchieren Mg-
lichkeiten der nachhaltigen Bedruckstoff- und Farbauswahl.

Die Schiulerinnen und Schiller planen und strukturieren das weitere Vorgehen eigenverantwortlich. Sie legen unter
Berticksichtigung von Zeit- und Qualitatsvorgaben interne und externe Leistungen fest. Sie definieren im Team Kii-
terien fur die Gestaltung der aus dem Kunden-Briefing hervorgehenden Bestandteile und formulieren ihre Ziele in
einer Leitidee.

Die Schilerinnen und Schiiler gestalten Logoentwiirfe auch mit raumlicher Wirkung unter Berlicksichtigung des
Urheberrechts und verwandter Schutzrechte. Hierzu wenden sie verschiedene Entwurfs- und Kreativitatstechniken
an. Auf Grundlage des Logos entwickeln sie Bestandteile des Gestaltungskonzeptes. Dazu verwenden sie bran-
chenspezifische Software. Sie gleichen den Projektstatus mit ihrer Planung ab und passen Ablaufe flexibel an. Sie
bereiten eine Kundenprasentation (Prdsentationsform, Prdasentationstechnik) vor.

Die Schilerinnen und Schiiler Giberpriifen kriteriengeleitet ihre Projektergebnisse. Hierbei gleichen sie die Kunden-
vorgaben mit den erstellten Bestandteilen des Gestaltungskonzepts ab und optimieren dieses bei Bedarf. Sie pra-
sentieren das Konzept, begriinden ihre Entwiirfe unter Verwendung von Berufssprache und gehen konstruktiv mit
Kritik um. Die Schilerinnen und Schiiler reflektieren ihr Auftreten gegentiber den Kundinnen und Kunden.

Die Schiilerinnen und Schiiler bewerten den Arbeitsprozess insbesondere im Hinblick auf den Ablauf des Projek-

tes. Dabei beurteilen sie die Projektplanung und -durchflihrung und machen konstruktive Vorschlage zur Optimie-
rung.
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Fachrichtung Projektmanagement

Lernfeld 9a: MarketingmaBnahmen entwickeln 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Marketingstrategien zu planen und MarketingmaB-
nahmen zielgruppengerecht zu konzipieren.

Die Schilerinnen und Schiler machen sich unter Berticksichtigung der Wettbewerber mit der aktuellen Situation
im Markt vertraut, nutzen dazu Marktforschungsinstrumente und leiten Marketingziele flir den Kundenauftrag ab.

Die Schiilerinnen und Schiiler informieren sich tber branchenulbliche Marktanalysen und Marktforschungsergeb-
nisse und werten diese unter Berlicksichtigung innerbetrieblicher Strukturen auftragsspezifisch aus. Ausgehend
von den Marketingzielen stimmen sie Marketingstrategien (Consumer Benefits, Tonality) mit den Kundinnen und
Kunden unter Berlicksichtigung von Kosten und Terminen ab. Sie bearbeiten und beantworten Kundenanfragen
auch in einer Fremdsprache.

Die Schulerinnen und Schiler planen den Einsatz unterschiedlicher MarketingmaBnahmen (klassisches Marketing,
agiles Marketing) unter Einbeziehung branchenspezifischer Expertise. Dabei bereiten sie inhaltlich und organisato-
risch begleitende Briefinggespréche mit den Kundinnen und Kunden vor und fuhren diese durch. Sie strukturieren
und dokumentieren die Ergebnisse.

Die Schulerinnen und Schiiler erstellen Zielgruppenprofile und stimmen diese mit den Kundinnen und Kunden ab.
Sie unterscheiden die verschiedenen Marketinginstrumente voneinander, wahlen auftragsbezogene Marketingin-
strumente (Marketing-Mix) zur Zielerreichung aus und entwickeln MarketingmaBnahmen unter Beriicksichtigung
der Kundenvorgaben. Sie beachten auftragsabh&ngige Urheber-, Verwertungs- sowie Nutzungsrechte und beriick-
sichtigen ethische Grenzen.

Die Schilerinnen und Schuler tGiberpriifen die gewéhlten MarketingmaBnahmen unter Berlcksichtigung von Kosten
und Terminen auf den zu erwartenden Erfolg.

Die Schilerinnen und Schiiler reflektieren den Einfluss der MarketingmaBnahmen auf Zielsetzungen des Unterneh-
mens. Sie setzen sich kritisch mit deren Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse auseinander und hinterfragen die
eigenen Wertvorstellungen.

Lernfeld 10a: Betriebliche Arbeitsprozesse organisieren 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler verfiigen liber die Kompetenz, betriebliche Arbeitsprozesse zu organisieren
und betriebliche Leistungen zu kalkulieren.

Die Schilerinnen und Schiiler machen sich mit den betrieblichen Arbeitsprozessen vertraut. Sie analysieren die
Kostenarten, Kostenstellen und Kostentrager in einem Medienbetrieb.

Die Schilerinnen und Schiler informieren sich Gber branchenibliche Preiskalkulationen mit Zuschlagsséatzen (Kal-
kulationsschemata) sowie die rechtlichen Grundlagen fir das Erstellen von Angeboten und Vertragen.

Die Schilerinnen und Schuler planen eine Preiskalkulation anhand von betrieblichen Kosten nach Kostenstellen
und bertcksichtigen Angebote externer Dienstleister, auch in einer Fremdsprache. Sie koordinieren Termine mit
Hilfe von branchentblichen Terminplanungsinstrumenten.

Die Schilerinnen und Schiiler erstellen ein branchentbliches Angebot und beriicksichtigen die gesetzlichen Rah-
menbedingungen sowie 6konomische und 6kologische Aspekte. Sie kalkulieren das Angebot anhand interner be-
trieblicher Kosten- und Leistungsséatze. Auf Grundlage vorhandener Entwirfe bereiten sie Vertrage unterschriftsreif
fir den Abschluss vor. Sie kontrollieren die betriebsinternen und externen Kosten und haben den Zahlungsvorgang
im Blick. Sie erstellen Ausgangsrechnungen und dokumentieren den Zahlungsverkehr. Sie bereiten ihre Ergebnisse
in brancheniblicher Form fir die kaufménnische Steuerung und Kontrolle auf.

Die Schiulerinnen und Schiler wagen die entstandenen Kosten in einem Vergleich mit den geplanten Kosten (Soll-
Ist-Vergleich) ab.

Die Schilerinnen und Schiler bewerten die Arbeitsprozesse im Hinblick auf innerbetriebliche und ékonomische
Ziele sowie Aspekte der Nachhaltigkeit.
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Lernfeld 11a: Projekte konzipieren und organisieren 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 120 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Projekte vom Auftrag bis zur Auswertung zu konzi-
pieren und zu prasentieren.

Die Schilerinnen und Schuler analysieren Auftragsanforderungen der Kundinnen und Kunden, machen sich mit
den Kundenwilinschen und Kundenbedarfen flir ein Projektkonzept vertraut.

Die Schulerinnen und Schiiler entscheiden sich ausgehend vom Projektauftrag der Kundinnen und Kunden fir ihre
Projektmanagementvorgehensweise. Sie recherchieren in multiprofessionellen Teams die fur die interne Projekt-
planung erforderlichen Informations- und Kommunikationsstrukturen. Sie informieren sich tber die gestalterischen
und technischen Umsetzungsméglichkeiten des Kundenauftrags.

Die Schilerinnen und Schiiler entscheiden sich fir eine Umsetzungsvariante und organisieren sich selbststandig im
Projektteam. Sie planen und strukturieren den internen Projektablauf, indem sie den Aufwand fiir das Projekt hin-
sichtlich des Personals, der Kosten und der Termine bestimmen. Dazu nutzen sie branchenspezifische Software
auch in einer Fremdsprache. Sie schatzen mdégliche Risiken realistisch ein. Die Schilerinnen und Schiler entwi-
ckeln Ideen flr die Prasentation des Projektkonzepts.

Die Schlerinnen und Schiiler erstellen das Projektkonzept mit den dazugehdrigen analogen und digitalen Medien-
produktentwiirfen. Sie arbeiten zielgerichtet und strukturiert, ibernehmen Verantwortung im Projektteam und kom-
munizieren in unterschiedlichen Rollen situationsangemessen. Sie legen Regeln insbesondere zur Konfliktldsung
fest und nutzen diese, um bei der Umsetzung des Projektes auftretende Konflikte konstruktiv zu 16sen. Sie stellen
den Kundinnen und Kunden Zwischensténde des Projektkonzepts vor. Sie passen den Projektablauf flexibel an und
dokumentieren dabei den Arbeitsfortschritt zur Gew&hrleistung des Informations- und Kommunikationsflusses. Ab-
schlieBend visualisieren und prasentieren sie das Projektkonzept.

Die Schilerinnen und Schiiler holen sich Feedback der Kundinnen und Kunden ein und beurteilen daraufhin das
Projektkonzept und ihre Prasentation.

Die Schilerinnen und Schiiler reflektieren das eigene Handeln unter 6kologischen, 6konomischen und qualitativen
Gesichtspunkten. Sie entwickeln Vorschlédge zur Optimierung des Projektablaufs.

Fachrichtung Designkonzeption

Lernfeld 9b: Kundenwiinsche analysieren und Entwiirfe 3. Ausbildungsjahr
visualisieren Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Kundenwiinsche zu analysieren und Entwiirfe zu
visualisieren.

Die Schilerinnen und Schuler analysieren Kundenwiinsche, machen sich im Team mit deren Anforderungen ver-
traut und leiten daraus in Absprache mit den Beteiligten ihre Handlungsschritte ab.

Die Schilerinnen und Schiiler informieren sich Uber gestalterische und technische Umsetzungsmaoglichkeiten. Sie
beraten die Kundinnen und Kunden, auch in einer Fremdsprache.

Die Schiilerinnen und Schiiler planen die Umsetzung und visualisieren Entwurfsideen (Medientypen, Bild-, Typo-,
Farb- und Formkonzepte, Zielgruppe, zentrale Botschaft). Sie berlicksichtigen den entstehenden Aufwand an Per-
sonal und Kosten sowie Termine. Sie ermitteln Fremdbedarfsanforderungen, -leistungen und -kosten und koordi-
nieren notwendige Bestellungen.

Die Schiulerinnen und Schiiler erstellen ihre Entwiirfe. Sie bewerten, bearbeiten, Ubermitteln und sichern digitale
Daten und beachten dabei die Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Sie prasentieren die Entwrfe
den Kundinnen und Kunden.

Die Schiilerinnen und Schiiler priifen die Riickmeldungen der Kundinnen und Kunden. Sie optimieren ihre Ergeb-
nisse bei Bedarf (iterativer Prozess).

Die Schilerinnen und Schiiler bewerten den Prozess unter dkologischen, 6konomischen und qualitativen Ge-
sichtspunkten.
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Lernfeld 10b: Medieniibergreifende Gestaltungsideen entwickeln 3. Ausbildungsjahr
und visualisieren Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, medieniibergreifende Gestaltungsideen nach Vorga-
ben von Kundinnen und Kunden zu entwickeln und zu visualisieren.

Die Schilerinnen und Schiler analysieren spezifische Vorgaben von Kundinnen und Kunden. Sie machen sich mit
der Zielgruppe (Zielgruppenbeschreibung, Zielgruppentypen) den Marketingzielen von Kundinnen und Kunden ver-
traut.

Die Schiilerinnen und Schiler informieren sich Uiber Werbewirksamkeitsmodelle (AIDA-Modell, KISS-Modell) und
die visuelle Sprache der Gestaltung (semiotische Analyse). Sie beriicksichtigen die Marketing-Kommunikations-
instrumente (Werbebotschaft, Werbemittel, Werbetrdger) hinsichtlich ihrer medienspezifischen Anwendbarkeit.

Die Schulerinnen und Schiiler entwickeln in einem Kreativprozess auftragsbezogene Ideen, entscheiden sich fiir
eine Gestaltung und legen Kommunikationsziele fest.

Die Schilerinnen und Schiiler visualisieren auch mit Hilfe branchenspezifischer Software erste Entwdirfe flir Print- und
Digitalmedien. Sie stimmen ihre Ergebnisse mit den Kundinnen und Kunden ab und gehen auf Einwande I6sungsorien-
tiert ein. Sie dokumentieren ihre Ergebnisse und Absprachen.

Die Schilerinnen und Schiler bewerten ihre Gestaltungsideen hinsichtlich der Kommunikationsziele und prifen
diese auf technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit.

Die Schilerinnen und Schiiler reflektieren ihr Auftreten gegeniiber Kundinnen und Kunden. Sie analysieren aufge-
tretene Kommunikationsstérungen und leiten Optimierungsvorschléage ab.

Lernfeld 11b: Designkonzepte projektorientiert entwickeln, 3. Ausbildungsjahr
visualisieren und prasentieren Zeitrichtwert: 120 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Designkonzepte projektorientiert zu entwickeln, zu
visualisieren und zu prasentieren.

Die Schilerinnen und Schiler analysieren den Kundenauftrag und setzen sich mit den bestehenden Kommunika-
tionszielen und Gestaltungsvorgaben auseinander. Dabei berlicksichtigen sie die Zielgruppe, das Unternehmens-
leitbild sowie die Marktsituation. Sie diskutieren im Team die Vorgehensweise und planen den Arbeitsprozess.

Die Schilerinnen und Schiler informieren sich (iber die Bestandteile eines Designkonzepts und lber die Visualisie-
rung von Entwlrfen und Prototypen (Piktogramm, Signet, Farbwelten, Bildsprache, fotografische, filmische und
illustrative Umsetzung). Sie machen sich tber Methoden und Techniken fir die Prasentation von Designkonzepten
auch mit digitalen Medien kundig. Im Team definieren sie Qualitatskriterien zur Vorbereitung und Durchfiihrung der
Prasentation.

Die Schiilerinnen und Schiller planen die gestalterische und inhaltliche Umsetzung flr das Designkonzept und
bertcksichtigen dabei urheberrechtliche Vorgaben. Sie wenden Kreativitdtstechniken an.

Die Schulerinnen und Schiler erstellen das Designkonzept mithilfe branchenulblicher Software. Sie fertigen auf
Basis des Designkonzepts Prototypen und Produkimuster an. Sie bereiten die Prasentation (3D- und immersive
Visualisierung) vor und berlcksichtigen dabei Arbeitsschritte zur Visualisierung ihres Entwurfs fir Digital- und Print-
medien. Sie fihren und moderieren Prasentationsgesprache und wenden Kommunikationsstrategien an. Sie neh-
men die Rickmeldung der Kundinnen und Kunden entgegen und passen das Designkonzept, die Prototypen und
Produktmuster entsprechend des Feedbacks an.

Die Schilerinnen und Schiler beurteilen kriteriengeleitet ihr Designkonzept und die Prasentation. Sie dokumentie-
ren die MaBnahmen zur Qualitatssicherung.

Die Schilerinnen und Schiler nehmen nach Abschluss der Présentation Stellung zu Stérungen in den Kommuni-
kationsprozessen und zeigen mdégliche Lésungen auf.
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Fachrichtung Printmedien

Lernfeld 9c: Qualitatsstandards umsetzen 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, branchentypische Qualitdtsstandards mittels Soll-
werte und Messtechnik umzusetzen.

Die Schulerinnen und Schuler analysieren den Kundenauftrag unter besonderer Berticksichtigung aktueller Quali-
tatsstandards.

Die Schulerinnen und Schuler informieren sich Uber die aktuellen Standards und Vorgaben der Druckindustrie
(PDF/X-Standards, Binding-Strategien, MedienStandard Druck, Prozess- Standard Offsetdruck, ProzessStandard
Digitaldruck) sowie Aufbau, Funktion und Ablauf der dazu nétigen Messverfahren (Densitometer, Spektralfotome-
ter). Dabei beachten sie auch die Messbedingungen und die zu Uberwachenden Parameter (Rasterkonfiguration).
Sie recherchieren spezifizierte und von Dienstleistern bereitgestellte Joboptions zur Erstellung druckreifer PDF-Da-
teien.

Die Schilerinnen und Schiler entscheiden sich auftragsbezogen fiir den Einsatz von Mess- und Prifverfahren und
den zu verwendenden Ausgabestandard. Dabei werden die Ublichen Optionen zur Aufbereitung von Druckdaten
festgelegt (Early Binding, Intermediate Binding, Late Binding).

Die Schilerinnen und Schiler Giberpriifen die erstellten Druckdaten zunachst visuell und mit Hilfe spezifizierter
Prifprofile auf Fehlerfreiheit. Sie analysieren dabei das erstellte Prifprotokoll und beheben bei Bedarf Fehler in der
PDF-Datei und in den offenen Dateien. Am Druckprodukt flihren sie Mess- und Prifverfahren (Druckkennlinie, Ton-
wertzunahmelinie, Farbabweichung) durch und vergleichen die Messergebnisse mit den entsprechenden Vorgaben
der Kundinnen und Kunden und den branchentypischen Standards. Dabei achten sie besonders auf die Farbver-
bindlichkeit und nutzen branchentypische Kontrollelemente (Druckkontrolistreifen, Passmarken, Medienkeil). Sie
besprechen mégliche Korrekturen mit den Kundinnen und Kunden und der Druckerei in adressatengerechter Spra-
che und setzen diese um.

Die Schilerinnen und Schiler beurteilen die verwendeten Mess- und Prifverfahren und bewerten die Ergebnisse.

Die Schilerinnen und Schuler reflektieren den Arbeitsprozess, bringen Verbesserungsvorschlage ein und doku-
mentieren den optimierten Arbeitsablauf* fir spétere Auftrage.

* Red. Anm.: Rahmenlehrplan fir den Ausbildungsberuf nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16. Dezember 2022
»die optimierten Arbeitsablauf“ dahingehend ausgelegt.
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Lernfeld 10c: Farbmanagement anwenden 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Farbprofile von Geraten und Druckprozessen zu er-
stellen und anzuwenden, mit deren Hilfe Daten in andere Farbraume zu konvertieren und dafiir Arbeitsab-
laufe einzurichten.

Die Schulerinnen und Schiler analysieren den Datenbestand eines Kundenauftrages auf bestehende Farbraume
und machen sich mit dem Erstellen von Farbprofilen auch unter Verwendung digitaler Medien vertraut.

Die Schulerinnen und Schiler informieren sich tber die Vorgehensweise der Kalibrierung und der Profilierung und
verwenden dazu auch Medien in Fremdsprache. Sie machen sich mit den Grundlagen des Farbmanagements und
der Farbseparation vertraut (Profile-Connection-Space, Profilklassen, Profilarten, Color-Gamut, Rendering Intents,
Separationsarten).

Die Schilerinnen und Schiler planen die Vorgehensweise zum Konvertieren der Daten unter Berilicksichtigung
einer ausgewahlten Datenstruktur. Sie recherchieren zur Verfiigung gestellte Profile mithilfe digitaler Medien. Dabei
beachten sie die Vorschriften zum Datenschutz und zum Urheberrecht.

Die Schlerinnen und Schiler kalibrieren und profilieren alle im Arbeitsablauf vorgesehenen Gerate und Druckpro-
zesse, indem sie Farbprofile erstellen, beschaffen und im Betriebssystem verwalten. Dazu benutzen sie branchenspe-
zifische Hard- und Software. Sie konvertieren Daten unter Berticksichtigung der notwendigen Umrechnungsmetho-
den in die zur weiteren Bearbeitung vorgesehenen Farbrdume. Dabei beachten sie verschiedene Ausgabeprozesse
und Farbseparationsarten (Bunt-/Unbunt-Aufbau, maximaler Farbauftrag). Sie beachten auch die ergonomische Ar-
beitsplatzgestaltung.

Die Schulerinnen und Schiler erstellen farbverbindliche Proofs und werten diese messtechnisch anhand aktueller
Standards aus. Bei der visuellen Kontrolle beachten sie die gliltigen Abmusterungsbedingungen.

Die Schulerinnen und Schuler reflektieren den Arbeitsprozess. Sie diskutieren unter arbeitsergonomischen, 6kono-
mischen und qualitativen Gesichtspunkten ihr Vorgehen und formulieren Optimierungsmdglichkeiten. Sie nehmen
Kritik entgegen und reagieren darauf angemessen sowie I6sungsorientiert.
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Lernfeld 11c: Printmedienprojekte realisieren 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 120 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Medienelemente produktspezifisch fiir die Druck-
ausgabe aufzubereiten, auszugeben und Arbeitsschritte der Weiterverarbeitung vorzubereiten.

Die Schilerinnen und Schiler machen sich mit dem Auftrag vertraut. Daflr analysieren sie Bild-, Grafik- und Text-
material im Hinblick auf die Integrationsfahigkeit in das gewtinschte Druckprodukt, auf ausgabespezifische Beson-
derheiten abhangig vom Druckverfahren und auf verfahrenstechnische Méglichkeiten der Weiterverarbeitung.

Die Schilerinnen und Schiiler informieren sich liber Méglichkeiten, Inhalte strukturiert und Gbersichtlich darzustel-
len (Tabellen, Infografiken) und diese innerhalb eines gewahlten Layouts einzubinden. Sie verschaffen sich einen
Uberblick tiber technische und gestalterische Méglichkeiten der Bilderfassung. Zudem eruieren sie Mdglichkeiten
der Live-Datenkontrolle bei der Erstellung der Layoutdateien. Sie beschaffen sich auftragsbezogene Informationen
zur Datenulibertragung und -weiterverarbeitung, insbesondere auch Uber Arbeitsschritte und technische Abldufe der
Positionierung von Nutzen oder Seiten auf der Druckform. Weiterflihrend informieren sie sich Gber Méglichkeiten,
Produktionsdaten zu optimieren, zu dokumentieren und fir Folgeauftrdge zu archivieren. Hierzu nutzen sie auch
Informationen in einer Fremdsprache.

Die Schulerinnen und Schiler planen die Produktionsschritte, die Produktionsmittel sowie den Zeitbedarf und do-
kumentieren dies in Form eines Arbeitsplanes. Dabei achten sie auf Aspekte der Nachhaltigkeit. Ausgehend von
Verwendungszweck, Qualitdtsanforderung und Kundenwunsch formulieren sie die Schritte der Datenbearbeitung.

Die Schulerinnen und Schiiler bereiten Informationen auf und realisieren das Medienprodukt unter Berticksichtigung
des gewahlten Ausgabemediums. Abhéngig vom jeweiligen Druckprodukt wéhlen sie Automatisierungswerkzeuge
aus und bearbeiten damit die bereitgestellten Daten. Bei der Arbeit mit Layoutprogrammen nutzen sie die Vorteile von
Formaten und Skripten. Bildmaterial wird manuell und mit den Mdglichkeiten automatisierter Bearbeitung aufbereitet.
Bei der Ausgabe der fertigen Layoutdateien achten sie darauf, die Daten fiir das jeweilige Druckverfahren zu optimie-
ren. Dazu wéahlen sie auftragsbezogen Arbeits- und Ausgabefarbrdume aus, versehen Bilddateien mit Ausgabeprofilen
und beurteilen das Ergebnis. Sie verarbeiten offene Dateien zu geschlossenen Ausgabedateien und kontrollieren diese
auf drucktechnische Verwendbarkeit und Vollstandigkeit. Bei der Datenaufbereitung richten sie sich nach den jewei-
ligen technischen Standards und Qualitatsanforderungen. Unter Einbeziehung branchenspezifischer Software schie-
Ben sie Seiten aus. Sie erstellen unter Berlcksichtigung der Parameter fir Druck, Weiterverarbeitung und Druckvered-
lung einen digitalen Formproof und kontrollieren die korrekte Ubernahme in den Arbeitsablauf. Dazu nutzen sie
unterschiedliche Ausgabesysteme.

Die Schulerinnen und Schiler beurteilen die Produkte hinsichtlich der gestalterischen und technischen Umset-
zung. Sie vertreten ihre Meinung und entwickeln ihre Kommunikationsfahigkeit. Im Umgang miteinander zeigen sie
Wertschétzung und Respekt.

Die Schilerinnen und Schiiler reflektieren die Arbeitsprozesse, bringen Verbesserungsvorschlage ein und doku-
mentieren den optimierten Arbeitsablauf* fir spétere Auftrage.

* Red. Anm.: Rahmenlehrplan fir den Ausbildungsberuf nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16. Dezember 2022
»die optimierten Arbeitsablauf“ dahingehend ausgelegt.
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Fachrichtung Digitalmedien

Lernfeld 9d: Content-Management-Systeme nutzen 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Content-Management-Systeme zur Gestaltung und
Umsetzung von Medien auszuwdhlen, einzurichten und zu pflegen.

Die Schilerinnen und Schiler analysieren den Auftrag. Sie stimmen mit den Kundinnen und Kunden die gestalteri-
schen und funktionalen Wiinsche und Anforderungen an das Content-Management-System ab.

Die Schiilerinnen und Schiiler informieren sich tber die technischen Anforderungen datenbankgestitzter Content-
Management-Systeme. Sie erkunden den Aufbau und die Strukturen des gewahlten Content-Management-Sys-
tems. Sie verschaffen sich einen Uberblick (iber die fiir das Projekt relevanten Einsatzgebiete der Script-, Program-
mier-, und Abfragesprachen. Sie erkunden die gestalterischen und funktionalen Mdglichkeiten von Templates, die
das Content-Management-System im Vergleich zu einer statischen Website bietet. Dabei sondieren sie auch M&g-
lichkeiten einer ressourcenschonenden Gestaltung (Green-Web-Design).

Die Schulerinnen und Schiiler planen das Einrichten und Anpassen des ausgew&hlten Content-Management-Sys-
tems und prufen erforderliche Zusatzfunktionen. Sie entwickeln ausgehend vom Kundenauftrag in einem iterativen,
agilen Prozess inhaltliche Strukturen des Content-Management-Systems. Sie skizzieren Gestaltungsentwirfe auch
mit Hilfe digitaler Medien. Sie erstellen Prototypen unter Verwendung von Templates und stimmen diese im Team
ab. Dabei gehen sie konstruktiv mit Kritik um. Den abgestimmten Entwurf prasentieren sie den Kundinnen und
Kunden und besprechen ihn mit ihnen. Sie arbeiten Anderungswiinsche ein.

Die Schulerinnen und Schiiler erstellen entsprechend ihrer Planungen ein funktionsfahiges Content-Management-
System, schaffen Strukturen fur die Verwendung und fliigen exemplarisch Inhalte ein. Sie legen Nutzerinnen und
Nutzer an und vergeben Zugriffsrechte. Sie beschaffen sich projektbezogene Informationen auch in einer Fremd-
sprache und mit digitalen Medien. Sie fuhren die Kundinnen und Kunden in das funktionsfahige Content-Manage-
ment- System ein.

Die Schilerinnen und Schuler gleichen die gestalterischen und technischen Wiinsche und Anforderungen mit dem
Kundenfeedback zum fertigen Produkt ab. Sie fihren mégliche Optimierungen aus.

Die Schilerinnen und Schiler dokumentieren, bewerten und reflektieren ihren Arbeitsprozess und schatzen den
zukinftigen Pflegeaufwand des Systems ein.

Lernfeld 10d: Interaktivitit gestalten und realisieren 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, Interaktivitat bei Digitalmedien unter Nutzung von
Prototypen zu gestalten und zu realisieren.

Die Schulerinnen und Schler erfassen und analysieren die gestalterischen und technischen Vorgaben eines Kun-
den-Briefings.

Die Schilerinnen und Schiler informieren sich Uber technische Anforderungen an interaktive Digitalmedien. Auf
Grundlage des Briefings beriicksichtigen sie in diesem Zusammenhang auch Frameworks und verschaffen sich
einen Uberblick tber das Design géngiger Benutzerschnittstellen (Ul) sowie die Gestaltung der Benutzererfahrung
(UX). Sie legen gestalterische und technische Kriterien fur die Umsetzung fest.

Die Schilerinnen und Schuler planen ihren Arbeitsprozess in analoger und digitaler Form. Sie klaren Fragen mit
Kundinnen und Kunden und fertigen Gestaltungsentwdrfe kriteriengeleitet an. Sie prasentieren ihre Gestaltungsent-
wurfe, auch in digitaler Form, vergleichen und bewerten diese anhand der entwickelten Kriterien.

Die Schilerinnen und Schiiler fertigen aus dem Gestaltungsentwurf einen Prototyp an und fligen Interaktionsmog-
lichkeiten und Animationen hinzu. Hierbei beachten sie auch die Gestaltung der Benutzerschnittstellen, die Benut-
zererfahrungen und die gestalterischen und funktionalen Eigenschaften (Responsivitdt, Animation). Sie setzen das
Layout mittels vom World Wide Web Consortium standardisierter Sprachen in ein lauffahiges Produkt um. Sie be-
schaffen sich projektbezogene Informationen auch in einer Fremdsprache und mit digitalen Medien.

Die Schilerinnen und Schiler kontrollieren ihr Produkt beziiglich Gestaltung, Technik und Funktion unter Berlick-
sichtigung des Kunden-Briefings. Hierzu analysieren sie ihren Quelltext und korrigieren ihn gegebenenfalls hinsicht-
lich der aktuell giiltigen Standards. Bei Bedarf fiihren sie nach Kundenvorgaben Anderungen durch. Sie présentie-
ren ihre Ergebnisse.

Die Schiilerinnen und Schiiler dokumentieren, bewerten und reflektieren ihren Arbeitsprozess und diskutieren die
Vor- und Nachteile der verschiedenen Lésungsmdglichkeiten. Sie ben und akzeptieren dabei wertschatzende und
begrundete Kritik.

63



Lernfeld 11d: Digitale Medienprojekte realisieren 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 120 Stunden

Die Schiilerinnen und Schiiler besitzen die Kompetenz, komplexe digitale Medienprodukte projektorientiert
zu planen, zu gestalten und zu realisieren.

Die Schulerinnen und Schiiler analysieren ein Kunden-Briefing. Sie machen sich mit den technischen und gestalteri-
schen Vorgaben vertraut und erstellen unter Anwendung einer Projektmethode einen Arbeitsplan auch unter Zuhilfe-
nahme digitaler Medien.

Die Schilerinnen und Schiler informieren sich Gber das Kommunikationsziel der Kundinnen und Kunden und lei-
ten daraus die Zielgruppe ab. Sie beschaffen sich Informationen tber Mdglichkeiten der gestalterischen Formen-
sprache und Bildaufnahmetechniken in Bezug auf das umzusetzende Medienprojekt. Hierbei arbeiten sie gestal-
tungstechnische Gemeinsamkeiten und Unterschiede von statischen Bildern und Bewegtbildern heraus und holen
Informationen Uber Datenformate fur projektbezogene Ausgabemedien ein.

Die Schilerinnen und Schiler entwickeln im Rahmen der Planung eine Leitidee und verschriftlichen und visualisie-
ren die Konzeption. Dabei beachten sie zeitliche und inhaltliche Abfolgen. Sie achten auf das Erreichen der Kommu-
nikationsziele und beriicksichtigen das Urheber- und Persénlichkeitsrecht.

Die Schilerinnen und Schiler realisieren das digitale Medienprojekt nach brancheniiblichen Standards. Sie be-
stimmen Datenformate flir Ausgabemedien und setzen diese gezielt und strukturiert ein. Bei der Umsetzung Uber-
prifen sie das Kommunikationsziel und passen ihre Planung flexibel an.

Die Schiilerinnen und Schiler kontrollieren ihr Produkt beziiglich Gestaltung, Technik und Funktion unter Ber{ick-
sichtigung der Konzeption und Kundenvorgaben.

Die Schilerinnen und Schiller bewerten ihren Kommunikationsprozess, erkennen Stérungen und formulieren MaB-
nahmen zur Konfliktvermeidung.

64



	Inhalt
	Verordnung über die Berufsausbildung zum Mediengestalter Digital und Print und zur Mediengestalterin Digital und Print(Digital- und Print-Mediengestalter-Ausbildungsverordnung – DuPMedAusbV)
	Vom 15. Mai 2023
	Abschnitt 1 Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung
	§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes
	§ 2 Dauer der Berufsausbildung
	§ 3 Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan
	§ 4 Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild
	§ 5 Ausbildungsplan

	Abschnitt 2 Zwischenprüfung
	§ 6 Zeitpunkt
	§ 7 Inhalt
	§ 8 Prüfungsbereiche
	§ 9 Prüfungsbereich „Gestaltungsgrundlagen anwenden, Medienproduktionen planen und organisieren“
	§ 10 Prüfungsbereich „Medienprodukte gestalten und realisieren“

	Abschnitt 3 Abschluss- oder Gesellenprüfung in der Fachrichtung Projektmanagement
	§ 11 Zeitpunkt
	§ 12 Inhalt
	§ 13 Prüfungsbereiche
	§ 14 Prüfungsbereich „Projekte planen und umsetzen“
	§ 15 Prüfungsbereich „Medien konzipieren, gestalten und präsentieren“
	§ 16 Prüfungsbereich „Medien produzieren“
	§ 17 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
	§ 18 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung
	§ 19 Mündliche Ergänzungsprüfung

	Abschnitt 4 Abschluss- oder Gesellenprüfung in der Fachrichtung Designkonzeption
	§ 20 Zeitpunkt
	§ 21 Inhalt
	§ 22 Prüfungsbereiche
	§ 23 Prüfungsbereich „Designkonzepte entwickeln und erstellen“
	§ 24 Prüfungsbereich „Medien konzipieren, gestalten und präsentieren“
	§ 25 Prüfungsbereich „Medien produzieren“
	§ 26 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
	§ 27 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung
	§ 28 Mündliche Ergänzungsprüfung

	Abschnitt 5 Abschluss- oder Gesellenprüfung in der Fachrichtung Printmedien
	§ 29 Zeitpunkt
	§ 30 Inhalt
	§ 31 Prüfungsbereiche
	§ 32 Prüfungsbereich „Printmedien gestalten und technisch umsetzen“
	§ 33 Prüfungsbereich „Medien konzipieren, gestalten und präsentieren“
	§ 34 Prüfungsbereich „Medien produzieren“
	§ 35 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
	§ 36 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung
	§ 37 Mündliche Ergänzungsprüfung

	Abschnitt 6 Abschluss- oder Gesellenprüfung in der Fachrichtung Digitalmedien
	§ 38 Zeitpunkt
	§ 39 Inhalt
	§ 40 Prüfungsbereiche
	§ 41 Prüfungsbereich „Digitalmedien gestalten und technisch umsetzen“
	§ 42 Prüfungsbereich „Medien konzipieren, gestalten und präsentieren“
	§ 43 Prüfungsbereich „Medien produzieren“
	§ 44 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
	§ 45 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung
	§ 46 Mündliche Ergänzungsprüfung

	Abschnitt 7 Schlussvorschriften
	§ 47 Inkrafttreten, Außerkrafttreten


	Anlage (zu § 3 Absatz 1)
	Abschnitt A: fachrichtungsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
	Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Projektmanagement
	Abschnitt C: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Designkonzeption
	Abschnitt D: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Printmedien
	Abschnitt E: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in den Wahlqualifikationen der Fachrichtung Printmedien
	Abschnitt F: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Digitalmedien
	Abschnitt G: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in den Wahlqualifikationen der Fachrichtung Digitalmedien
	Abschnitt H: fachrichtungsübergreifende integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
	Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Mediengestalter Digital und Print und Mediengestalterin Digital und Print (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2022)
	Teil I Vorbemerkungen
	Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule
	Teil III Didaktische Grundsätze
	Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen
	Struktur des Rahmenlehrplans
	Teil V Lernfelder
	Fachrichtung Projektmanagement
	Fachrichtung Designkonzeption
	Fachrichtung Printmedien
	Fachrichtung Digitalmedien

